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Die neue CD-Rom „SGV. NRW.", Stand 3. Juli 2001, ist ab Ende Juli erhältlich. 
Sie enthält fast alle Anlagen. 

Sie enthält auch schon die neue Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung in Euro, die am 1. Januar 2002 
in Kraft tritt. Bestellformulare finden sich in den Nummern 3 und 4 des GV. NRW. 1999, ebenso im 
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Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung. 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) werden auch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums NRW (Adresse: http://www.im.mw.de) 
und dort über das Befehlsfeld „Gesetze, Verordnungen, Erlasse". 
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Bekanntmachung 
der Unfallverhütungsvorschrift „Krane" 

(GUV 4.1) 
Vom 18. Mai 2001 

Die Vertreterversammlung des Gemeindeunfallversi­
cherungsverbandes Westfalen-Lippe hat in ihrer Sitzung 
am 18. Mai 2001 folgende Unfallverhütungsvorschrift 
beschlossen: 

Unfallverhütungsvorschrift 
Krane (GUV 4.I) 

vom Oktober 2000 

I. 
Allgemeines 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Krane 
einschließlich ihrer Tragkonstruktion und Ausrüstung. 

(2) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt nicht für 

1. Hebeeinrichtungen, die integrierter Bestandteil von 
Maschinen oder maschinellen Einrichtungen sind und 
die ausschließlich zu deren Beschickung dienen, 

2. Krane auf Seeschiffen, 

3. Schwenkarmaufzüge auf Baustellen und Doppelrah­
menstützenaufzüge auf Baustellen. 

§2 
Begriffsbestimmung 

(1) Krane im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift 
sind Hebezeuge, die Lasten mit einem Tragmittel heben 
und zusätzlich in eine oder in mehrere Richtungen 
bewegen können. 

(2) LKW-Ladekrane im Sinne dieser Unfallverhütungs­
vorschrift sind Fahrzeugkrane, die vorwiegend zum Be­
und Entladen der Ladefläche des Trägerfahrzeuges ge­
baut und bestimmt sind und deren Lastmoment 30 mt und 
deren Auslegerlänge 15 rn nicht überschreiten. 

(3) LKW-Anbaukrane im Sinne dieser Unfallverhü­
tungsvorschrift sind LKW-Ladekrane, die mit Einrich­
tungen zum betriebsmäßigen An- und Abbau an Last­
kraftwagen versehen sind. 

(4) Langholz-Ladekrane im Sinne dieser Unfallverhü­
tungsvorschrift sind LKW-Ladekrane, die zum Heben 
von Stämmen bestimmt sind, die aufgrund ihrer Länge 
nicht im Stammschwerpunkt gehoben werden können 
und deshalb für das Verladen außer dem Heben noch ein 
Ziehen, Drücken oder Hebeln erfordern. 

(5) Regalbedienkrane im Sinne dieser Unfallverhü­
tungsvorschrift sind Krane mit geführtem Lastaufnah­
memittel, die dafür gebaut und bestimmt sind, Lasten 
sowohl in Regale einzubringen oder aus ihnen zu ent­
nehmen als auch frei im Raum zu bewegen. 

(6) Keine Krane im Sinne dieser Unfallverhütungsvor-
schrift sind 

1. Flurförderzeuge einschließlich ihrer Anbaugeräte, 

2. Hebebühnen, 

3. Geräte und Anlagen zur Regalbedienung, 

4. Anlagen, die der Aufzugsverordnung unterliegen, 

5. Schienenhängebahnen, 

6. Geräte für die forstliche Seilbringung, 

7. Industrieroboter, 

8. Manipulatoren, 

9. Hebeeinrichtungen, bei denen sich die Stellteile der 
Befehlseinrichtungen unmittelbar an der Lastauf­
nahmeeinrichtung befinden und deren Hubweg nicht 
mehr als 1,5 m beträgt, 

10. Stapelautomaten, Setzmaschinen und Abtraggeräte 
in der Baustoffindustrie, 

11. Absetzkipper, 

12. Patientenhebeeinrichtungen. 

(7) Im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift gelten 
Krane als 

1. ortsveränderlich, wenn sie an wechselnden Standorten 
eingesetzt werden können, 

2. handbetrieben, wenn die Hubbewegung und alle wei­
teren Kranbewegungen durch Muskelkraft bewirkt 
werden, 

3. teilkraftbetrieben, wenn nur die Hubbewegung oder 
eine oder mehrere andere Kranbewegungen kraftbe­
trieben sind, 

4. kraftbetrieben, wenn außer der Hubbewegung noch 
mindestens eine weitere Kranbewegung kraftbetrie­
ben ist, 

5. programmgesteuert, wenn eine oder mehrere Kranbe­
wegungen nach einem vorgegebenen Programm selbst­
tätig ablaufen. 

§3 
Regeln der Technik 

Krane müssen nach den Bestimmungen dieser Unfall­
verhütungsvorschrift und im übrigen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein und 
betrieben werden. Von den allgemein anerkannten Re­
geln der Technik darf abgewichen werden, wenn die 
gleiche Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist. 

II. 
Bau und Ausrüstung 

a) Gemeinsame Bestimmungen 

§ 3a 
Krane im Anwendungsbereich 

der Richtlinie 89/392/EWG 

(1) Für Krane, die unter den Anwendungsbereich der 
Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1989 zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften -der Mitgliedsstaaten für Maschi­
nen (89/392/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
des Rates vom 20. Juni 1991 (91/368/EWG), und der 
Richtlinie des Rates vom 30. November 1989 über Min-­
destvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz: 
bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer 
bei der Arbeit (89/655/EWG) fallen, gelten die folgenden 
Bestimmungen. -

(2) Für Krane, die unter den Anwendungsbereich der 
Richtlinie 89/392/EWG fallen und nach dem 31. Dezembe;:-
1992 erstmals in Betrieb genommen werden, gelten an-­
statt der Beschaff enhei tsanforderungen dieser Unfall ver-­
hütungsvorschrift die Beschaffenheitsanforderungen des 
Anhangs I der Richtlinie. Der Unternehmer darf Krane 
erstmals nur in Betrieb nehmen, wenn ihre Übereinstim­
mung mit den Bestimmungen der Richtlinie durch eine 
EG-Konformitätserklärung nach Anhang II sowie das 
EG-Zeichen nach Anhang III dieser Richtlinie nachge­
wiesen ist. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für Krane, die den Anforderunge::1 
dieses Abschnittes entsprechen und bis zum 31. Dezembe-r 
1994 in den Verkehr gebracht worden sind. 

(4) Krane, die nicht unter Absatz 2 fallen, müssen 
spätestens am 1. Januar 1997 mindestens den Anforderur::­
gen der Richtlinie 89/655/EWG entsprechen. 

§4 
Fabrikschild 

An jedem Kran muß ein Fabrikschild mit folgenden 
Angaben angebracht sein: 

- Hersteller oder Lieferer, 
- Baujahr, 
- Fabriknummer, 



Gesetz- und Verorcinungsblatt für das Land Xordrhein-Westfalen - Nr. 31 vom 25. September 2001 629 

- Typ, falls Typbezeichnung vorhanden, 
- Typprüfungskennzeichen für typgeprüfte Krane. 

§5 
Belastungsangaben 

An jedem Kran müssen dauerhaft und leicht erkennbar 
die Angaben über die höchstzulässigen Belastungen 
(Tragfähigkeit) angebracht sein. 

§6 
Verbotsschild 

An jedem Kranaufstieg muß ein Schild angebracht 
sein, das Unbefugten den Aufstieg untersagt. 

§7 
Steuerstände 

und Steuereinrichtungen 

(1) Steuerstände müssen so beschaffen, Steuereinrich­
tungen müssen so beschaffen und angeordnet sein, daß 
der Kranführer den Kran sicher steuern kann. 

(2) Führerhäuser müssen Schutz gegen Kälte, Hitze, 
Nässe und Wind bieten. Sie müssen ausreichend belüft­
bar sein. 

(3) An oder in der Nähe der Steuereinrichtungen muß 
ein Abdruck der §§ 29 bis 43 (Betriebsvorschriften) so 
angebracht sein, daß sie für den F,..ranführer jederzeit 
einsehbar sind. Dies gilt nicht für handbetriebene oder 
teilkraftbetriebene Krane. 

§8 
Zugänge zu Steuerständen 

(1) Steuerstände müssen in allen Stellungen des Kranes 
ohne Gefahr erreicht und verlassen werden können. 

(2) Abweichend von Absatz 1 genügt es, wenn 

1. bei Kranen, bei denen der Boden des Steuerstandes 
nicht mehr als 5 m über Flur liegt oder auf dieses Maß 
auch bei Ausfall der Antriebsenergie abgesenkt wer­
den kann, 

2. bei Deckenkranen mit beweglichem Führerhaus und 

3. bei Schienenlaufkatzen 

der Steuerstand in einer Stellung des Kranes ohne 
besondere Gefahr erreicht, über einen Notabstieg jedoch 
in allen Stellungen des Kranes verlassen werden kann. 

(3) Krane müssen eine ausreichende Anzahl von Auf­
stiegen haben. Bei Brückenkranen und bei Kranen, bei 
denen die Bauart es zuläßt, muß mindestens ein Aufstieg 
als Treppe ausgeführt sein. Treppen müssen mindestens 
2 m Durchgangshöhe und mindestens 0,5 m Durchgangs­
breite haben. 

§9 
Bühnen und Laufstege 

(1) Bühnen und Laufstege, die dem Zugang zu Steuer­
ständen dienen, müssen einen freien Durchgang von 
mindestens l,8x0,4 m haben. Abweichend von Satz 1 
können diese Maße verringert sein 

1. in Kranträgern in Dreiecksbauweise auf eine Mindest­
höhe von 1,4 m bei einer Breite in Fußhöhe von 
mindestens 0,25 m, 

2. in sonstigen Kranträgern auf eine ~Iindesthöhe von 
1,4 m, wenn die Mindestbreite auf 0,7 m vergrößert ist. 

(2) Auf Fahrbahnlaufstegen und Aufstiegsbühnen darf 
an der dem Kran zugewandten Seite das Geländer fehlen, 
wenn auf der dem Kran abgewandten Seite mindestens 
ein Handlauf vorhanden ist. Ist die dem Kran abgewandte 
Seite offen. muß an dieser Seite ein Geländer vorhanden 
sein. Bei Kranen in Hallen kann auf Geländer verzichtet 
werden, wenn der Fahrbahnlaufsteg zwischen zwei 
Kranfahrbahnen liegt und mindestens 4 m breit ist. Sind 
Geländer mindestens 0,5 m von Absturzkanten und 
bewegten Kranteilen entfernt, darf auf Zwischenstäbe 
und Fußleisten verzichtet werden. 

(3) Bei Aufstiegsbühnen dürfen Seitengeländer nicht 
näher als 0,5 man den Kran heranreichen. 

§ 10 
Arbeitsstände und Arbeitsbühnen 

Für Wartungs- und Reparaturarbeiten an maschinellen 
und elektrischen Einrichtungen, die nicht vom Boden aus 
durchgeführt werden können, müssen Arbeitsstände oder 
-bühnen vorhanden sein, die gefahrlos erreicht und von 
denen aus die Arbeiten so durchgeführt werden können, 
daß Beschäftigte nicht ~efährdet werden. 

§ 11 
Sicherheitsabstände 

(1) Zur Vermeidung von Quetsch- und Schergefahren 
müssen die kraftbewegten äußeren Teile schienengebun­
dener und ortsfest betriebener Krane, ausgenommen 
Trag- und Lastaufnahmemittel, zu Teilen der Umgebung 
des Kranes hin einen Sicherheitsabstand nach oben, 
unten und nach den Seiten von mindestens 0,5 m haben. 
Der Sicherheitsabstand nach den Seiten hin ist außerhalb 
des Verkehrs- oder Arbeitsbereiches nicht erforderlich. 

(2) Abweichend von Absatz 1 müssen Geländer, die der 
Abgrenzung des Arbeits- oder Verkehrsbereiches dienen, 
mindestens 0,1 m Abstand zu bewegten Kranteilen oder, 
falls die Geländer auf dem Kran angebracht sind, zu 
festen Gebäude- oder Anlageteilen haben. Beträgt der 
seitliche Abstand weniger als 0,5 m, müssen die Geländer 
durchgehend sein und mindestens zwei Zwischenstäbe 
haben. 

(3) Die Bestimmung über den Sicherheitsabstand nach 
oben gilt nicht für 

1. Schienenlaufkatzen, 

2. Deckenkrane, sofern auf der Kranbrücke keine Büh­
nen, Laufstege oder dergleichen vorhanden sind, 

3. flurbediente Krane unter ebenen Decken, sofern sich 
auf der Kranbrücke keine Bühnen, Laufstege oder 
dergleichen befinden, 

4. flurbediente Einträgerbrückenkrane bis zu einer Trag­
fähigkeit von 10 t, sofern sich auf der Kranbrücke 
keine Bühnen, Laufstege oder dergleichen befinden, 

5. Stromzuführungen und deren Stützen. 

§ 12 
Sicherung gegen Entgleisen, 

Um- und Abstürzen 

Krane mit Drehwerken und Krane mit schienengebun­
denen Fahrwerken sowie Laufkatzen müssen so beschaf­
fen sein, daß sie nicht entgleisen und bei einem Bruch von 
Laufrädern, Laufrollen oder Königszapfen nicht um­
oder abstürzen können. 

§ 13 
Schienenräumer 

(I) Bei schienengebundenen Kranen, die zu ebener Erde 
fahren, müssen die Fahrwerke mit Schienenräumern 
ausgerüstet sein, sofern die Konstruktion nicht deren 
Aufgabe übernimmt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Eisenbahnkrane. 

§ 14 
Fahr- und Drehwerksbremsen, 

Sicherung gegen 
ungewollte Kranbewegungen 

(1) Krane müssen so eingerichtet sein, daß ihre kraftbe­
triebenen Fahr- und Drehbewegungen abgebremst und 
ungewollte Kranbewegungen verhindert werden können. 

(2) Fahr- und Drehbewegungen, die durch Notendhalt­
einrichtungen begrenzt sind, müssen nach dem Anspre­
chen der N"otendhalteinricll.tung selbsttätig abgebremst 
werden. 
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(3) Besteht für Krane mit festgestelltem Drehwerk eine 
Umsturzgefahr durch Wind, müssen die Drehwerksbrem­
sen so beschaffen sein, daß sie lösbar sind, wenn der Kran 
außer Betrieb gesetzt ist. 

§ 15 
N otendhalteinrichtungen 

(1) Durch selbsttätig wirkende Notendhalteinrichtun­
gen müssen folgende kraftbetriebene Bewegungen be­
grenzt sein: 

1. Aufwärtsbewegungen von Hub- und Auslegereinzieh-
werken, · 

2. die Fahrbewegung von Kranen, Laufkatzen oder Por­
talen, wenn sie von ortsfesten Bedienungsständen aus, 
durch Fernbedienung oder Programm gesteuert wer­
den, 

3. Fahrbewegungen von Turmdrehkranen und Contai­
nerkranen, 

4. Fahrbewegungen von Laufkatzen bei Laufkatzenaus­
lege:i;-n, 

5. die Senkbewegung bei Hubwerken von Turmdrehkra­
nen, 

6. die Senkbewegung bei Hubwerken, wenn die Gefahr 
des gegenläufigen Auftrommelns des Tragseiles gege­
ben ist, 

7. die Abwärtsbewegung von Auslegern, sofern sie unter 
Last verstellt werden können. 

(2) Nach dem An.sprechen der selbsttätig wirkenden 
Einrichtungen muß die jeweils entgegengesetzte Bewe­
gung noch möglich sein. 

(3) Nach dem Ansprechen der selbsttätig wirkenden 
Notendhalteinrichtung für die Aufwärtsbewegung von 
Hubwerken muß sichergestellt sein, daß Ausleger nicht 
abgesenkt und Teleskope nicht ausgeschoben werden 
können, wenn dadurch Seilbruchgefahr besteht. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für 

1. Derrickkrane in der Steingewinnung, deren Antrieb 
über_ Verbrennungsmotore erfolgt, 

2. hydraulische und pneumatische Systeme, bei denen die 
Bewegungen durch die Endstellung des Kolbens be­
grenzt sind. 

§ 16 
Lastmomentbegrenzer 

(1) Fahrbare Krane und ortsveränderliche Krane, bei 
denen die Last an einem Ausleger hängt, müssen für ihre 
kraftbetriebenen Hub-, Auslegereinziep.- und Katzfahr­
werke Einrichtungen haben, die ein Uberschreiten des 
zulässigen Lastmomentes verhindern. Arbeitsbewegun­
gen, die eine Verringerung des Lastmomentes bewirken, 
müssen nach Ansprechen des Lastmomentbegrenzers 
noch möglich sein. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für 

1. Krane, deren höchstzulässiges Lastmoment nicht mehr 
als 2 mt beträgt, 

2. Konsolkrane, 

3. Krane mit Auslegern an hängend angeordneten Kat­
zen, 

4. Derrickkrane, 

5. Krane, bei denen die Summe aller Standmomente 
mindestens dreimal so groß ist vvie die Summe aller 
Kippmomente. 

§ 17 
Höchstgeschwindigkeit 

flurbedienter Krane 

Die Nennfahrgeschwindigkeit flurbedienter Krane, mit 
denen der Kranführer mitgehen muß, darf nicht mehr 
als 63 m/min betragen. 

§ 18 
Gleisanlagen 

Gleise müssen auf einem tragfähigen Unterbau so 
verlegt und Schienen müssen so befestigt sein, daß die 
Krane standsicher betrieben werden können. 

§ 19 
Fahrbahnbegrenzungen 

Schienenfahrbahnen von Kranen müssen an ihren 
Enden mit Fahrbahnbegrenzungen ausgerüstet sein. 

§ 20 
Warneinrichtung 

(1) Krane müssen eine Warneinrichtung haben. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für 

1. handbetriebene Krane, 

2. flurbediente Krane, bei denen der Kranführer, durch 
die Anordnung der Steuereinrichtung bedingt, sich in 
der Nähe der Last aufhält und den Lastweg - bei 
Portalkranen auch die Fahrbahn - überblicken kann, 

3. LKW-Ladekrane. 

§ 21 
Montageanweisung 

Eine Montageanweisung muß bei ortsveränderlichen 
Kranen, die an ihrem jeweiligen Standort aufgebaut, 
abgebaut oder umgerüstet werden müssen, vorhanden 
sein. 

§ 22 
Abspannseile 

An Standmasten von Kranen, die mit Seilen abge­
spannt sind, müssen Zahl und Anordnung der Abspann­
seile so ausgelegt sein, daß bei Bruch eines beliebigen 
Seiles der Mast nicht umstürzt. 

b) Zusätzliche Bestimmungen 
für programmgesteuerte Krane 

§ 23 
Schutz gegen Anfahren 

und Herabfallen der Last 

Bei programmgesteuerten Kranen müssen Arbeits- und 
Verkehrsbereiche so gesichert sein, daß Personen wede::­
durch die Kranbewegung noch durch herabfallende Las-­
ten verletzt werden. 

§ 24 
N othalteinrichtungen 

An handbedienten Be- und Entladestellen programm­
gesteuerter Krane sowie in deren Arbeitsbereich müssen 
Nothalteinrichtungen vorhanden sein, die leicht zugäng­
lich und so schnell erreichbar sind. daß der Kran bei 
Gefahr unverzüglich stillgesetzt werden kann. Die Not­
halteinrichtungen müssen als solche auffällig gekenn­
zeichnet sein. 

III. 
Prüfungen 

§ 25 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme 

und nach wesentlichen Änderungen 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß kraftbe­
triebene Krane vor der ersten Inbetriebnahme und nach 
wesentlichen Änderungen vor der "\Viederinbetriebnahme 
durch einen Sachverständigen geprüft werden. Satz 1 gilt 
auch für handbetriebene oder teilkraftbetriebene Krane 
mit einer Tragfähigkeit von mehr als 1000 kg und für 
teilkraftbetriebene Turmdrehkrane. 

(2) Die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme nach 
Absatz 1 erstreckt sich auf die ordnungsgemäße Aufste!l­
lung, Ausrüstung und Betriebsbereitschaft. 
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(3) Für Krane nach § 3 a Abs. 3 besteht die Prüfung vor 
der ersten Inbetriebnahme aus Vor-. Bau- und Abnahme-
prüfung. -

(4) Die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme nach 
Absatz 1 ist nicht erforderlich für Krane. die betriebsbe­
reit angeliefert werden und für die der· Nach weis einer 
Typprüfung (Baumusterprüfung) oder die EG-Konfor­
mitätserklärung vorliegt. 

§ 26 
Wiederkehrende Prüfungen 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Krane 
entsprechend den Einsatzbedingungen und den betriebli­
chen Verhältnissen nach Bedarf, jährlich jedoch mindes­
tens einmal, durch einen Sachkundigen geprüft werden. 
Er hat dafür zu sorgen, daß Turmdrehkrane darüber 
hinaus bei jeder Aufstellung und nach jedem Umrüsten 
durch einen Sachkundigen geprüft werden. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß 

1. kraftbetriebene Turmdrehkrane, 

2. kraftbetriebene Fahrzeugkrane, 

3. ortsveränderliche kraftbetriebene Derrickkrane, 

4. LKW-Anbaukrane 

mindestens alle 4 Jahre durch einen Sachverständigen 
geprüft werden. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß kraftbe­
triebene Turmdrehkrane über Absatz 2 hinausgehend im 
18. Betriebsjahr und danach jährlich durch einen Sach­
verständigen geprüft werden. 

(4) Absatz 2 gilt nicht für ständig angebaute LKW-La­
dekrane. 

§ 27 
Prüfbuch 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß die 
Ergebnisse der Prüfungen nach §§ 25 und 26 in ein 
Prüfbuch eingetragen werden. 

(2) Der Unternehmer hat die Kenntnisnahme und die 
Abstellung festgestellter Mängel im Prüfbuch zu bestäti­
gen. Er hat dafür zu sorgen, daß diese Mäng~l behoben 
werden. Bestehen nach Art und Umfang der Mängel 
gegen die Inbetriebnahme, die Wiederinbetriebnahme 
oder den \Veiterbetrieb Bedenken, hat er dafür zu sorgen, 
daß der Kran außer Betrieb gesetzt wird. Er darf den 
Kran erst in Betrieb nehmen bzw. weiter betreiben, wenn 
die i\fängel behoben und eventuell erforderliche Nach­
prüfungen, die er zu veranlassen hat, durchgeführt sind. 

(3) Der Unternehmer hat das Prüfbuch auf Verlangen 
der Aufsichtsperson vorzulegen. Bei ortsveränderlichen 
Kranen hat er dafür zu sorgen, daß eine Kopie des letzten 
Prüfberichtes des Sachkundigen und des Sachverständi­
gen beim Kran aufbewahrt wird. 

(4) Der 1:.Internehmer hat den mit der wiederkehrenden 
Prüfung von Turmdrehkranen nach § 26 Abs. 2 und 3 
beauftragten Sachverständigen zu veranlassen, den Prüf­
bericht unverzüglich an den für den Unternehmer zu­
ständigen Unfallversicherungsträger zu übersenden. 

§ 28 
Sachverständige 

Als Sachverständige für die Prüfung von Kran~p. gelten 
neben den Sachverständigen der Technischen Uberwa­
chung nur die vom Unfallversicherungsträger ermächtig­
ten Sachverständigen. 

IV. 
Betrieb 

§ 28a 
Allgemeines 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, richten sich die 
Bestimmungen dieses Abschnittes IV an Unternehmer 
und Versicherte. 

§ 29 
Kranführer, 

Instandhaltungspersonal 

(1) Der ünternehmer darf mit dem selbständigen 
Führen (Kranführer) oder Instandhalten eines Kranes 
nur Versicherte beschäftigen, 

1. die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

2. die körperlich und geistig geeignet sind, 

3. die im Führen oder Instandhalten des Kranes unter­
wiesen sind und ihre Befähigung hierzu ihm nachge­
wiesen haben 

und 

4. von denen zu erwarten ist, daß sie die ihnen übertrage­
nen Aufgaben zuverlässig erfüllen. 

Der Unternehmer muß Kranführer und Instandhal­
tungspersonal mit ihren Aufgaben beauftragen. Bei orts­
veränderlichen kraftbetriebenen Kranen muß der Unter­
nehmer den Kranführer schriftlich beauftragen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für handbetriebene Krane. 

§ 30 
Pflichten des Kranführers 

(1) Der Kranführer hat bei Arbeitsbeginn die Funktion 
der Bremsen und Notendhalteinrichtungen - ausgenom­
men Rutschkupplungen - zu prüfen. Er hat den Zustand 
des Kranes auf augenfällige Mängel hin zu beobachten. 
Bei drahtlos gesteuerten Kranen hat er die Zuordnung 
von Steuergerät und Kran zu prüfen. 

(2) Der Kranführer hat bei Mängeln, die die Sicherheit 
gefährden, den Kranbetrieb einzustellen. 

(3) Der Kranführer hat alle ::\iiängel am Kran dem 
zuständigen .Aufsichtführenden, bei Kranführerwechsel 
auch seinem Ablöser. mitzuteilen. Bei ortsveränderlichen 
Kranen, die an ihrem jeweiligen Standort auf- und 
abgebaut werden, hat er Mängel zusätzlich in ein Kran­
kontrollbuch einzutragen. 

(4) Der Kranführer darf Steuereinrichtungen nur von 
Steuerständen aus betätigen. 

(5) Der Kranführer hat dafür zu sorgen, daß 

1. vor der Freigabe der Energiezufuhr zu den Antriebsag­
gregaten alle Steuereinrichtungen in Null- oder Leer­
laufstellung gebracht werden, 

2. vor dem Verlassen des Steuerstandes die Steuerein­
richtungen in Null- oder Leerlaufstellung gebracht 
und die Energiezufuhr gesperrt werden, 

3. beim Ablegen des Steuergerätes für die drahtlose 
Steuerung dieses gegen unbefugtes Einschalten gesi­
chert wird. 

(6) Der Kranführer hat dafür zu sorgen, daß 

1. dem Wind ausgesetzte Krane bei Sturm rechtzeitig 
spätestens bei Erreichen der für den Kran kritischen 
Windgeschwindigkeit und bei Arbeitsschluß durch die 
Windsichenmg festgelegt werden, 

2. bei Turmdrehkranen und bei Auslegerkranen, bei 
denen aus Gründen der Standsicherheit der Ausleger 
sich in den \Vind drehen muß. vor dem Verlassen des 
Steuerstandes Lasten, Anschlag- oder Lastaufnahme­
mittel ausgehängt und der Lasthaken hochgezogen, die 
Drehwerksbremse gelöst, bei Katzauslegern die Katze 
in Ruhestellung und bei Nadelauslegern der Ausleger 
in die weiteste Stellung gebracht wird. Besteht die 
Gefahr, daß der Ausleger vom Wind gegen Hindernisse 
getrieben wird, hat der Kranführer die i\!Iaßnahmen 
durchzuführen, die vom Unternehmer jeweils festge­
legt worden sind. 

(7) Der Kranführer hat bei allen Kranbewegungen die 
Last oder bei Leerfahrt die Lastaufnahmeeinrichtungen 
zu beobachten, wenn durch sie Gefahren entstehen 
können. Ist eine Beobachtung nach Satz 1 nicht möglich, 
darf der Kranführer den Kran nur auf Zeichen eines 
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Einweisers steuern. Dies gilt nicht für programmge­
steuerte Krane. 

(8) Der Kranführer hat bei Bedarf Warnzeichen zu 
geben. 

(9) Der Kranführer soll Lasten nicht über Personen 
hinwegführen. Bei Verwendung von Lastaufnahmeein­
richtungen, die die Last durch Magnet-, Reib- oder 
Saugkräfte ohne zusätzliche Sicherung halten, sowie bei 
Kranen ohne selbsttätig wirkende Hub- oder Ausleger­
einziehwerksbremse darf er die Last nicht über Personen 
hin wegführen. 

(10) Von Hand angeschlagene Lasten dürfen vom 
Kranführer erst auf eindeutige Zeichen des Anschlägers, 
des Einweisers oder eines anderen vom Unternehmer 
bestimmten Verantwortlichen bewegt werden. Müssen 
zur Verständigung mit dem Kranführer Signale benutzt 
werden, sind sie vor ihrer Anwendung zwischen dem 
Verantwortlichen und dem Kranführer zu vereinbaren. 
Erkennt der Kranführer, daß Lasten unsachgemäß ange­
schlagen sind, darf er sie nicht befördern. 

(11) Solange eine Last am Kran hängt, muß der 
Kranführer die Steuereinrichtungen im Handbereich 
behalten. Dies gilt nicht für das Abschleppen von Fahr­
zeugen mit Abschleppkranen und für programmge­
steuerte Krane. 

(12) Der Kranführer darf Getriebeschaltungen von 
Hub- und Auslegereinziehwerken, die über eine Leer­
laufstellung gehen, nicht unter Belastung vornehmen. 

(13) Der Kranführer darf Endstellungen, die nur durch 
Notendschalter oder Rutschkupplungen begrenzt sind, 
betriebsmäßig nicht anfahren. 

(14) Der Kranführer darf eine Überlast nach Anspre­
chen des Lastmomentbegrenzers nicht durch Einziehen 
des Auslegers aufnehmen. 

(15) Der Kranführer muß hand- und teilkraftbetriebene 
Krane so führen, daß er die ausgelösten Fahr- oder 
Drehbewegungen gefahrlos anhalten kann. 

§ 31 
Tragfähigkeit, Belastung 

(1) Der Unternehmer hat für den jeweiligen vorgesehe­
nen Einsatz den geeigneten Kran zur Verfügung zu 
stellen. 

(2) Der Kranführer darf Krane nicht über die jeweils 
höchstzulässige Belastung hinaus belasten. Er hat Last­
momentbegrenzer auf den jeweiligen Rüstzustand einzu­
stellen. 

(3) Der Unternehmer darf nur geeignete, betriebsmäßig 
anbaubare oder austauschbare Kranbauteile anbauen 
oder austauschen lassen, wenn ihm folgende Angaben 
nachweislich bekannt sind: 

1. Hersteller Importeur oder Lieferer, 

2. Baujahr, 

3. Fabriknummer, 

4. Zuordnung zum zulässigen möglichen Kransystem, 

5. Eigengewicht, 

. 6. Tragfähigkeit von Unterflaschen und Traversen, 

7. Fassungsvermögen und Tragfähigkeit von Greifern. 

(4) Langholz-Ladekrane sind auch ohne Lastmoment­
begrenzer zum Heben von Langholz geeignet, wenn 

1. aufgrund eines Hauptüberdruckventils das zulässige 
Lastmoment um nicht mehr als 10% überschritten 
werden kann, 

2. äer Steuerstand des Kranes so angeordnet ist, daß sich 
der Kranführer außerhalb des Gefahrbereiches des 
Auslegers befindet, 

3. der Kran für . die erhöhte Beanspruchung, die sich 
durch das Heben, Ziehen, Drücken und Hebeln von 
Langholz ergibt, geeignet ist, 

4. der Kran mit einem Lastaufnahmemittel versehen ist, 
mit dem das Laden ohne Anschläger möglich ist, 

und 

::>. auf das Verbot des Aufenthaltes im Schwenkbereich 
von Kran oder Last durch Au_shang hingewiesen ist. 

§ 32 
Sicherheitsabstände 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß bei 
schienengebundenen, spurgeführten oder ortsfest betrie­
benen Kranen ein Sicherheitsabstand von mindestens 
0,5 m zwischen den kraftbewegten äußeren Teilen des 
Kranes und gelagertem Material eingehalten wird. 

(2) Der Unternehmer hat ortsveränderliche Krane so 
aufstellen zu lassen. daß ein Sicherheitsabstand von 
mindestens 0,5 m zvvischen den kraftbewegten äußeren 
Teilen des Kranes und den festen Teilen der Umgebung 
oder gelagertem Material eingehalten wird. 

(3) Der Kranführer hat Lasten so abzusetzen, daß 
zwischen ihnen und den kraftbewegten äußeren Teilen 
des Kranes ein Sicherheitsabstand von mindestens 0.5 m 
eingehalten wird. · 

(4) Der Kranführer hat ortsveränderliche Krane so 
aufzustellen, daß zwischen den kraftbewegten äußeren 
Teilen des Kranes und den festen Teilen der Umgebung 
oder gelagertem Material ein Sicherheitsabstand von 
mindestens 0,5 m eingehalten wird. 

(5) Außerhalb des Arbeits- und Verkehrsbereiches ist 
der seitliche Sicherheitsabstand nicht erforderlich. 

(6) Der Unternehmer darf flurbediente Einträgerkrane 
bis zu einer Tragfähigkeit von 10 t auch ohne Sicherheits­
abstand nach oben betreiben lassen, wenn sich auf dem 
Kran keine Bühnen oder Laufstege befinden und der 
Träger nicht als Bühne oder Laufsteg benutzt werden 
kann. 

(7) Der Unternehmer darf Rundholzsortierkrane auch 
ohne seitlichen Sicherheitsabstand zu Sägetischen be-­
treiben lassen, wenn Fahrbereichssicherungsanlagen vor-­
handen und die Steuereinrichtungen mit selbsttätiger 
Rückstellung ausgeführt sind. 

(8) Der Unternehmer darf Regalbedienkrane auch ohne 
Sicherheitsabstand nach unten · und nach den Seiten 
zwischen Teilen der Umgebung des Kranes und dem 
Hubmast sowie dem daran befestigten Steuerstand und 
den geführten Lastaufnahmemitteln betreiben lassen, 
wenn sie so eingerichtet sind, daß der Hubmast, der daran 
befestigte Steuerstand und die geführten Lastaufnahme-­
mittel auf eine Höhe von mindestens 2,0 m angehoben 
werden können, und die Fahrgeschwindigkeit von Kran 
und Katze bei abgesenktem Zustand von Hubmast, von 
daran befestigtem Steuerstand oder von geführten Last­
aufnahmemitteln nicht mehr als 30 m/min beträgt. 

§ 33 
Zusammenarbeit mehrerer Krane 

(1) Überschneiden sich die Arbeitsbereiche mehrerer 
Krane, hat der Unternehmer den Arbeitsablauf vor der 
Zusammenarbeit festzulegen und für eine einwandfreie 
Verständigung der Kranführer untereinander zu sorger.. 

(2) ·wird eine Last gemeinsam von mehreren Kranen 
gehoben, ist der Arbeitsablauf vorher vom Unternehmer 
festzulegen und von einem Aufsichtführenden zu über­
wachen. 

§ 34 
Betriebsanweisung 

Der Unternehmer hat für den Einsatz der Krane eine 
Betriebsanweisung aufzustellen, wenn die betrieblichen 
Verhältnisse oder die durchzuführenden Arbeiten di=s 
erfordern. 

§ 35 
Betreten und Verlassen von Kranen 

(1) Unbefugten ist das Betreten von Kranen ve-r­
boten. 
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(2) Krane dürfen erst nach Zustimmung des Kranfüh­
rers und nur bei Stillstand des Kranes betreten oder 
verlassen werden. 

§ 36 
Personentransport 

(1) Der Kranführer darf Personen mit der Last oder der 
Lastaufnahmeeinrichtung nicht befördern. 

(2) Angehobene Lasten oder angehobene Lastaufnah­
memittel dürfen nicht betreten werden. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht für das Mitfahren auf 
Traversen zur Seilkontrolle, sofern der Mitfahrende einen 
festen Standplatz hat und gegen Absturz gesichert ist. 

(4) Das Befördern von Personen mit Personenaufnah­
memitteln und das Arbeiten von diesen Personenaufnah­
memitteln aus ist gestattet, wenn der Unternehmer 
geeignete Sicherheitsmaßnahmen tiifft und die beabsich­
tigten Vorhaben dem Unfallversicherungsträger schrift­
lich mitteilt. Für die Personenbeförderung ist die Mittei­
lung mindestens zwei Wochen vor der geplanten Beförde­
rung erforderlich. Der Unternehmer hat die mitgeteilten 
sicherheitstechnischen Maßnahmen durchzuführen. 

{5) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Krane 
mit Hubwerken; deren Getriebe über eine Leerlaufstel­
lung verfügen oder bei denen die Last im freien Fall 
abgelassen werden kann, nicht für Arbeiten nach Ab­
satz 4 verwendet werden. · 

(6) Kranführer dürfen Arbeiten nach Absatz 4 nicht mit 
Kranen ausführen, die mit Hubwerken ausgerüstet sind, 
deren Getriebe über eine Leerlaufstellung verfügen oder 
bei denen die Last im freien Fall abgelassen werden kann. 

§ 37 
Schrägziehen, Schleifen von Lasten 

sowie Bewegen 
von Fahrzeugen mit Kranen 

(1) Der Kranführer darf nicht 

1. Lasten schrägziehen oder schleifen, 

2. Fahrzeuge mit Hilfe der Last oder der Lastaufnahme­
einrichtung bewegen. 

(2) Der Kranführer darf abweichend von Absatz 1 Nr. l 
folgende Lasten schrägziehen oder schleifen, wenn der 
Kran für die bei diesen Arbeiten auftretenden Kräfte 
bemessen und eingerichtet ist: 

l. für die Beseitigung von Gefahren bei Betriebsstörun­
gen in Walzwerken, wenn die Arbeiten von einem 
Aufsichtführenden überwacht werden, 

2. mit Brückenkranen, sofern diese mit einer Überlastsi­
cherung ausgerüstet sind, die Bewegung über eine 
Umlenkrolle erfolgt und die Bewegung der Last kon­
trolliert abläuft, 

3. für das Bergen von Fahrzeugen unter zusätzlicher 
Verwendung einer Bergewinde oder eines Zugmittels, 

4. mit Derrickkranen in der Steingewinnung und auf 
Holzlagerplätzen, 

5. beim Verholen von Stammholz mit Kranen ohne 
Seiltrieb, 

6. beim Befördern von Heu, Stroh, Silage, Dung oder 
dergleichen. 

§ 38 
Losreißen festsitzender Lasten 

(1) Der Unternehmer darf zum Losreißen festsitzender 
Lasten nur Krane mit Überlastsicherung einsetzen. Er 
darf Fahrzeug- und Turmdrehkrane nicht zum Losreißen 
festsitzender Lasten einsetzen. 

(2) Der Kranführer darf festsitzende Lasten mit Fahr­
zeug- und Turmdrehkranen nic~t losreißen, mit anderen 
Kranen nur, wenn sie mit einer Uberlastsicherung ausge­
rüstet sind. 

§ 39 
Einsatz bei Gefahren 

durch elektrischen Strom 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß bei 
Arbeiten mit Kranen in der Nähe von unter Spannung 
stehenden Teilen elektrischer i\nlagen und Betriebsmittel 
Personen nicht durch den elektrischen Strom gefährdet 
werden. 

(2) Der Kranführer hat darauf zu achten, daß bei 
Arbeiten mit Kranen in der Nähe von unter Spannung 
stehenden Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel 
Personen nicht durch den elektrischen Strom gefährdet 
werden. 

§ 40 
Aufbau, Abbau und Umrüsten 

ortsveränderlicher Krane 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß ortsver­
änderliche Krane nur auf tragfähigem Untergrund einge­
setzt werden. 

(2) Der Kranführer hat die Abstützungen bestim­
mungsgemäß zu benutzen und in Abhängigkeit von der 
Tragfähigkeit des lintergrundes entsprechend der Mon­
tageanweisung zu unterbauen. 

(3) Der Unternehmer hat einen Aufsichtführenden zu 
bestimmen, unter dessen Verantwortung ortsveränderli­
che Krane, die aufgrund ihrer Abmessung oder ihres 
Gewichtes für den Transport zerlegt werden müssen, 
entsprechend der Montageanweisung aufgebaut, abge­
baut oder umgerüstet werden. 

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß 

1. LK\V-Anbaukrane nur von Personen an- oder abge­
baut werden, die in der Durchführung dieser Arbeiten 
unterwiesen sind und von deren Fähigkeiten er sich 
überzeugt hat, 

2. beim An- und Abbau die Vorgaben der Kran- und 
Fahrzeughersteller beachtet werden. 

§ 41 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten 

(1) Versicherte dürfen Wartungs- und Inspektionsar­
beiten nur durchführen, nachdem sie sich davon über­
zeugt haben, daß der Kran abgeschaltet und gegen 
unbefugtes Wiedereinschalten gesichert ist. Sie dürfen 
·wartungsarbeiten, die nicht vom Boden aus möglich sind, 
nur von Arbeitsständen oder -bühnen aus durchführen. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn die Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten nur im eingeschalteten Zustand 
durchgeführt werden können und während der Arbeit 

1. keine Quetsch- und Absturzgefahren bestehen, 

2. keine Gefahren des Berührens unter Spannung stehen'­
der Teile elektrischer Anlagen und Betriebsmittel 
bestehen 

und 

3. Sprech- oder Sichtverbindung mit dem Kranführer 
vorhanden ist. 

§ 42 
Instandsetzungs- und Änderungsarbeiten 

an Kranen und Arbeiten 
im Kranfahrbereich 

(1) Bei allen Instandsetzungs- und Änderungsarbeiten 
an Kranen und bei Arbeiten in Bereichen, in denen 
Personen durch den bewegten Kran gefährdet werden 
können, hat der Unternehmer folgende Sicherheitsmaß­
nahmen anzuordnen und zu überwachen: 

1. Der Kran ist abzuschalten und gegen unbefugtes 
Wiedereinschalten zu sichern. 

2. Besteht die Gefahr des Herabfallens von Gegenstän­
den, ist der Gefahrbereich unter dem Kran durch 
Absperrung oder Warnposten zu sichern. 
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3. Der Kran ist so zu sichern. daß er von anderen Kranen 
nicht angefahren werden kann. 

4. Die Kranführer der Nachbarkrane auf der gleichen 
Fahrbahn, nötigenfalls auch auf den benachbarten 
Fahrbahnen. sind über Art und Ort der Arbeiten zu 
unterrichten. Dies gilt auch für Ablöser bei Schicht­
wechsel. 

(2) Sind die in Absatz 1 genannten Sicherheitsmaßnah­
men nicht zweckentsprechend oder aus betrieblichen 
Gründen nicht zu treffen oder nicht ausreichend. hat der 
Unternehmer andere oder weitere Sicherheitsmaßnah­
men anzuordnen und zu überwachea. 

§ 43 
Wiederinbetriebnahme 

nach Instandsetzungs- und Änderungsarbeiten 
Krane dürfen nach Instandsetzungs- und Änderungs­

arbeiten oder nach Arbeiten im Kranfahrbereich nur in 
Betrieb genommen werden, wenn der Unternehmer den 
Betrieb \\rieder freigibt. Vor der FrE:igabe hat der Unter­
nehmer oder sein Beauftragter sich zu überzeugen, daß 

1. die Arbeiten endgültig abgeschlossen sind, 

2. sich der gesamte Kran wieder in sicherem Zustand 
befindet und 

3. alle an den Arbeiten Beteiligten den Kran verlassen 
haben. 

V. 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 44 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des§ 209 Abs. 1 Nr. l Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätz­
lich oder fahrlässig den Bestimmungen der 

- § 3a Abs. 2 Satz 2, 
§§ 4 bis 7 Abs. 3 Satz 1, 
§ 8 Abs. 3 Satz 2 oder 3, 
§ 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3, 
§§ 10, 11 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 
§§ 12, 13 Abs. 1, 
§§ 14, 15 Abs. 1 bis 3, 
§ 16 Abs. 1, 
§§ 17 bis 20 Abs. 1, 
§§ 21 bis 24, 
§ 25 Abs. 1, 
§ 26 Abs. 1 bis 3 
oder 
§ 27, 

- des § 28 a in Verbindung mit 
§ 29 Abs.1, 
§ 30 Abs. 1 bis 6, Abs. 7 Satz 1 oder 2, Abs. 9 Satz 2, 
Abs. 10 Satz 1 oder 2, Abs. 11 Satz 1, Abs. 12 bis 15, 
§ 31 Abs. 2 oder 3, 
§ 32 Abs. 1 bis 4, 
§§ 33, 35, 36 Abs. 1, 2, 4 Satz 3, Abs. 5 oder 6, 
§ 37 Abs. 1, 
§§ 38, 40, 41 Abs. 1, 
§ 42 Abs. 1 
oder 
§ 43 

zuwiderhandelt. 

VI. 
Inkrafttretrn 

§ 45 
Inkrafttret«m 

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. Januar 
1993 in Kraft. 

Der 3. Nachtrag zu dieser Unfallvethütungsvorschrift 
tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 

Der 4. Nachtrag zu dieser Unfallverhütungsvorschrift 
tritt am ersten Tage des Monats April oder des Monats 
Oktober in Kraft, der als erster der Bekanntmachung 
folgt. 

VII. 
Übergangs- und 

Ausführungsbestimmungen 

§ 46 

- entfallen -

§ 47 
a) Ausnahmen für Brückenkrane 

(1) Für Brückenkrane, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Unfallverhütungsvorschrift in Betrieb . waren, gelten 
nicht: 

1. § 8 Abs. 3 hinsichtlich der Durchgangsmaße für 
Treppen, 

2. § 9 Abs. 1 bei Kranen mit innen laufender Katze 
hinsichtlich des freien Durchgangs im Kranträger, 
sofern der freie Durchgang mindestens 1,4x0,4 m 
beträgt, 

3. § 11 Abs. 1 hinsichtlich des. seitlichen Sicherheitsab­
standes, sofern dieser mindestens 0,4 m zu den Ge­
bäude- und Anlageteilen (Fahrbahnlaufstegseite) be­
trägt, 

4. § 11 Abs. 1 hinsichtlich des Sicherheitsabstandes nach 
oben bei flurbedienten Kranen, 

5. § 11 Abs. 1 hinsichtlich des Sicherheitsabstandes nach 
unten zu vorhandenen nicht begehbaren Gebäude­
und Anlagenteilen, wenn Quetsch- und Seherstellen 
durch ·warnanstrich und Hinweisschilder gekenn­
zeichnet sind und wenn sich bis zu 2 m unter diesen 
Quetsch- und Seherstellen keine begehbaren, ortsfe­
sten Einrichtungen befinden, 

6. § 11 Abs. 1 hinsichtlich des seitlichen Sicherheitsab­
standes, soweit es sich um Anlagen handelt, bei denen 
der Fahrbahnlaufsteg durch Gebäudesäulen führt, 
wenn 

a) sich keine Aufstiege an der Stirnseite des Kranes 
befinden und 

b) die verengten Stellen zwischen den am weitesten 
ausladenden Teilen des Kranes und den Gebäudes­
äulen durch einen Warnanstrich gekennzeichnet 
sind und 

c) an den Gebäudesäulen ein Warnschild, das auf die 
Quetschgefahr hinweist, vorhanden ist. 

(2) Für Brückenkrane, die vor dem 1. Januar 1957 in 
Betrieb waren, gelten ferner nicht: 

1. § 4, 

2. § 8 Abs. 1 bei Kranen, die nur gelegentlich zur Montage 
von Betriebseinrichtungen benutzt werden, hinsicht­
lich des Vorhandenseins eines Fahrbahnlaufsteges, 
wenn das Führerhaus mindestens von einer Stelle aus 
leicht und gefahrlos erreicht und verlassen werden 
kann, 

3. § 9 Abs. 1 hinsichtlich der Breite der Kranträgerlauf­
bühnen, sofern das Kranfahrwerk gefahrlos umgangen 
werden kann, 

4. die Forderung hinsichtlich des Geländers auf der 
Innenseite von Kranträgerlaufbühnen, wenn an Stelle 
des Innengeländers mindestens ein Seil oder eine Kette 
vorhanden ist. 

(3) Für Brückenkrane, die vor dem 1. April 1934 in 
Betrieb waren, gelten ferner nicht: 

1. Die Forderung hinsichtlich des Vorhandenseins de:r 
Geländer auf Kranträgerlaufbühne, Katze und Kopf.-
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träger, sofern wegen cier Geländer der Sicherheitsab­
stand nach oben nicht eingehalten werden kann, 

2. § 8 Abs. 1 hinsichtlich des Vorhandenseins eines 
Fahrbahnlaufsteges, wenn das Führerhaus mindestens 
von einer Stelle aus leicht und gefahrlos erreicht und 
verlassen werden kann und ein Xotabstieg am Führer­
haus vorhanden ist, 

3. § 9 Abs. 1 hinsichtlich der Höhe des freien Durchgangs 
auf Kranträgerlaufbühnen, wenn 

a) die verengten Stellen zwischen den höchsten Kran­
teilen und darüber befindlichen Gebäude- oder 
Anlageteilen durch einen Warnanstrich gekenn­
zeichnet sind und durch Hinweisschilder auf die 
Quetschgefahr hingewiesen ist oder 

b) durch ein Drahtgitter verhindert wird, daß Perso­
nen, die die Kranträgerlaufbühne begehen, in den 
Quetschbereich gelangen. 

4. § 11 Abs. 1 hinsichtlich des Sicherheitsabstandes nach 
oben, wenn die verengten Stellen durch einen Warnan­
strich gekennzeichnet sind und durch Wan1schilder 
auf die Quetschgefahr an den verengten Stellen hinge­
wiesen ist. 

§ 48 
b) Ausnahmen für Portalkrane 

(1) Für Portalkrane, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Unfallverhütungsvorschrift in Betrieb waren, gelten 
nicht: 

1. § 4, 

2. § 8 Abs. 1 hinsichtlich des gefahrlosen Erreichens und 
Verlassens des Steuerstandes in allen Stellungen des 
Kranes, wenn der Steuerstand in einer Stellung des 
Kranes gefahrlos erreicht und verlassen werden kann 
und ein K otabstieg am Führerhaus vorhanden ist. 

3. § 8 Abs. 3 hinsichtlich der Ausführung mindestens 
eines Aufstiegs zum Fahrbahnlaufsteg als Treppe und 
hinsichtlich der Durchgangsmaße für Treppen, 

4. § 9 Abs. 1 hinsichtlich der Breite der Kranträgerlauf­
bühnen, wenn das Kranfahrwerk gefahrlos umgangen 
werden kann, 

5. § 11 Abs. 1 hinsichtlich der verengten Stellen zwischen 
den kraftbewegten äußeren Teilen des Kranes zu den 
vorhandenen Teilen der Umgebung hin, wenn die 
verengten Stellen durch einen ·warnanstrich gekenn­
zeichnet sind und durch Warnschilder auf die Quetsch­
gefahr an den verengten Stellen hingewiesen ist, 

6. § 11 Abs. 1 hinsichtlich der Geländer von Laufbühnen 
zwischen den Schienen eines auf dem Portal fahrenden 
Drehkranes. wenn die Bühnenbreite mindestens 1.5 m 
beträgt, , · 

7. die Forderung hinsichtlich des Geländers auf der 
Innenseite von Kranträgerlaufbühnen, wenn auf der 
Innenseite von Kranträgerlaufbühnen an Stelle des 
Innengeländers mindestens ein Seil oder eine Kette 
vorhanden ist. 

(2) Für Portalkrane, die vor dem 1. April 1934 in Betrieb 
waren, gilt ferner nicht die Forderung hinsichtlich des 
Vorhandenseins der Geländer auf Kranträgerlaufbühne, 
Katze und Kopfträger, sofern wegen der Geländer der 
Sicherheitsabstand nach oben nicht eingehalten werden 
kann. 

§ 49 
c) Ausnahmen 

für Schienenlaufkatzen 
(1) Für Schienenlaufkatzen, die vor dem Inkrafttreten 

dieser Unfallverhütungsvorsclnift in Betrieb waren, gel­
ten nicht: 

1. § 8 Abs. 3 hinsichtlich der Durchgangsmaße für 
Treppen, 

2. § 11 Abs. 1 hinsichtlich des Sicherheitsabstandes nach 
unten zu vorhandenen nicht begehbaren Gebäude-

und Anlageteilen, wenn die Quetsch- und Seherstellen 
durch Warnanstrich und Hinweisschilder gekenn­
zeichnet sind. 

(2) Für Schienenlaufkatzen, die vor dem 1. Januar 1957 
in Betrieb waren, gelten ferner nicht: 

1. § 4, 

2. § 8 Abs. 3 hinsichtlich der Ausführung mindestens 
eines Aufstiegs zum Führerhaus als Treppe. 

§ 50 
d) Ausnahmen 

für Auslegerkrane 

(1) Für Krane mit Auslegern - ausgenommen Turm­
drehkrane -, die vor dem Inkrafttreten dieser Unfallver­
hütungsvorschrift in Betrieb waren, gilt§ 15 Abs. 1 Nr. 6 
nicht. 

(2) Für Krane mit Auslegern - ausgenommen Turm­
drehkrane -, bei denen das Hubwerk und das Ausleger­
einziehwerk oder eines der beiden mechanisch gesteuert 
werden und die bis zum 31. März 1964 in Betrieb 
genommen wurden, gelten die §§ 4, 13 und 14 der 
Unfallverhütungsvorschrift „Winden" (GUV 4.2) nicht, 
wenn diese Krane statt der Abschalteinrichtungen nach 
§ 15 Abs. 1 ~r. 1 und § 16 Abs. 1 selbsttätig wirkende 
Warneinrichtungen haben. 

(3) Für Krane mit Auslegern - ausgenommen Turm­
drehkrane-, die vor dem 1. Januar 1957 in Betrieb waren, 
gelten nicht: 

1. § 4, 

2. § 11 Abs. 1 hinsichtlich des Sicherheitsabstandes nach 
den Seiten hin, wenn die verengten Stellen durch einen 
Warnanstrich gekennzeichnet sind und durch Warn­
schilder auf die Quetschgefahr an den verengten 
Stellen hingewiesen ist, 

3. § 14 Abs. 1 hinsichtlich der Drehwerksbremse. 

§ 51 
e) Ausnahmen 

für Turmdrehkrane 

Für Turmdrehkrane. die vor dem 1. Januar 1964 in 
Betrieb waren, gelten nicht: 

1. § 14 Abs. 2 hinsichtlich des selbsttätigen Bremsens 
kraftbetriebener Schienenfahrwerks- und Drehwerks­
getriebe nach Abschaltung der entsprechenden An­
triebe, 

2. § 15 Abs. 1 Nr. 5 hinsichtlich einer Begrenzung der 
Senkbewegung des Hubwerks, 

3. § 15 Abs. 2 und 3. 

Münster, den 30. Mai 2001 

Der Geschäftsführer 

lVIicha 

Genehmigung 

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift 

,,Krane" (GUV 4.1) 

wird genehmigt. 

Az.: 213-8006.15.4.4 

Düsseldorf, den 16. Juli 2001 

Ministerium 
für Arbeit und Soziales, 

Qualifikation und Technologie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Postler 

- GV. NRW. 2001 S. 628. 
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Bekanntmachung 
der U nfallverhütungsvorschrift „ Winden, 

Hub- und Zuggeräte" 
Vom 18. l\fai 2001 

Die Vertreterversammlung des Gemeindeunfallversi­
cherungsverbandes Westfalen-Lippe hat in ihrer Sitzung 
am 18. iVIai 2001 folgende Unfallverhütungsvorschrift 
beschlossen: 

Unfallverhütungsvorschrift 
Winden, Hub- und Zuggeräte 

(GUV 4.2) 

vom Oktober 2000 

I. 
Allgemeines 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Winden, 
Hub- und Zuggeräte - im weiteren als Geräte bezeichnet. 
Sie gilt auch für Seilblöcke. 

(2) Für Schrapperwinden gelten §§ 10, 12, 13, 14, 17 
und 20 Abs. 2, §§ 21, 26, 29 und 33 Abs. 1 dieser 
Unfallverhütungsvorschrift nicht. Für ·winden von 
Handsehrappern gilt außerdem § 8 dieser Unfallverhü­
tungsvorschrift nicht. 

(3) Für Winden in Gesteins-, Erd- und Tiefbohranlagen 
sowie für Behandlungs- und M:eßwinden gelten§§ 8, 10, 
12, 13 und § 17 Abs. 1, § 20 Abs. 2, § 21 Abs. 1 und § 33 
Abs. 1 dieser Unfallverhütungsvorschrift nicht. 

(4) Für Seilwinden, die zum Ziehen von Arbeitsgeräten 
und Fahrzeugen bei der Bewirtschaftung landwirtschaft­
lich genutzter Flächen und in landwirtschaftlichen Kul­
turen bestimmt sind, gelten§§ 10, 12, 13, 14, 18 und§ 19 
Abs. 2, § 20 Abs. 2 und § 33 Abs. 1 dieser Unfallverhü­
tungsvorschrift nicht. 

(5) Für handbetriebene Seilblöcke gelten nur § 3, § 19 
Abs. 1 Nr. 2, §§ 23, 25, 26, 27 a und § 29 Abs. 1 und 2 dieser 
Unfallverhütungsvorschrift. 

(6) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt nicht für: 

1. Verschiebe- und \Vendeeinrichtungen, 

2. Geräte auf Seeschiffen, 

3. Spannwinden zum Herstellen von Schubverbänden bei 
vVasserfahrzeugen, 

4. Geräte in Anlagen, die der Aufzugsverordnung unter­
liegen, 

5. Seillaufräder im Freileitungsbau, 

6. Hubwerke von Seilbaggern, Hubwerke und Ausleger­
einziehwerke von Rohrverlegem., 

7. Ramm winden 

8. Kaltstrangwinden in Stranggießanlagen. 

§2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Winden, Hub- und Zuggeräte im Sinne dieser 
Unfallverhütungsvorschrift sind Geräte, die allein oder 
in Verbindung mit anderen Einrichtungen zum Heben, 
Senken, Ziehen oder Drücken von Lasten oder zum 
Spannen oder zum Heben und Senken von Personen 
verwendet werden und bei denen 

1. Seile durch 
- Trommeln, 
- Treibscheiben, 
- Spille, 
- Klemmbacken oder von Hand über Rollen 
bewegt werden, 

2. Ketten durch 
- Kettensterne, 
- Kettennüsse, 

- Kettenräder oder von Hand über Kettenräder oder 
Rollen 

bewegt werden oder 

3. Zahnstangen, Spindeln, Kolben oder deren Gegen­
stücke bewegt werden. 

(2) Keine Geräte im Sinne dieser Unfallverhütungsvor­
schrift sind: 
- Karosserieausbeulgeräte, 
- Spanneinrichtungen und Vorschubeinrichtungen an 

\Verkzeugmaschinen, 
- Spanneinrichtungen -für Spannbetondrähte, 
- Abzieher, Schraubzwingen und ähnliche Werkzeuge 

zum Spannen, Ziehen oder Drücken, 
- Einrichtungen mit Zylindern zum Steuern, Regeln, 

Bremsen oder zur Kraftunterstützung (Servowirkung). 

(3) Personen, die Winden, Hub- und Zuggeräte betäti­
gen, werden im folgenden als Geräteführer bezeichnet. 

II. 
Bau und Ausrüstung 

§ 2a 
Allgemeines 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Geräte 
und Seilblöcke nach § 1 Abs. 1 entsprechend den Bestim­
mungen dieses Abschnittes II beschaffen sind. 

(2) Für Winden, Hub- und Zuggeräte, die unter den 
Anwendungsbereich der Maschinenverordnung und der 
Richtlinie des Rates vom 30. November 1989 über Min­
destvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer 
bei der Arbeit (89/655/EWG) fallen, gelten die folgenden 
Bestimmungen. 

(3) Für Winden, Hub- und Zuggeräte, die unter den 
Anwendungsbereich der Maschinenverordnung fallen, 
gelten anstatt der Beschaffenheitsanforderungen dieses 
Abschnittes II die Beschaffenheitsanforderungen gemäß 
§ 2 der l\tiaschinenverordnung. Der Unternehmer darf 
·winden, Hub- und Zuggeräte erstmals nur in Betrieb 
nehmen, wenn die Voraussetzungen der§§ 3 und 4 der 
Maschinenverordnung erfüllt sind. 

(4) Absatz 3 gilt nicht 

1. für Winden, Hub- und Zuggeräte - ausgenommen in 
Nummer 2 aufgeführte-, die den Anforderungen dieses 
Abschnittes II entsprechen und bis zum 31. Dezember 
1994 in den Verkehr gebracht worden sind; 

2. für Winden, Hub- und Zuggeräte zum Heben und 
Senken von Personen, die den Anforderungen dieses 
Abschnittes II entsprechen und bis zum 31. Dezember 
1996 in den Verkehr gebracht worden sind. 

(5) Winden, Hub- und Zuggeräte, die nicht unter AQ­
satz 3 fallen, müssen spätestens am 1. Januar 1997 
mindestens den Anforderungen der Richtlinie 89/655/ 
EWG entsprechen. 

§3 
Kennzeichnung 

(1) An Geräten und Seilblöcken müssen angegeben sein: 

1. Hersteller oder Lieferer, 

2. Baujahr, 

3. Ty-p, falls Typenbezeichnung vorhanden, 

4. Fabriknummer oder Seriennummer, 

5. zulässige Bela~tung. 

Als zulässige Belastung ist anzugeben bei: 

a) Trommelwinden bis 1500 N Seilzugkraft die Zugkraft 
für die unterste Seillage, 

b) Trommelwinden über 1500 N Seilzugkraft die Zug­
kraft für die unterste und oberste Seillage, 
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c) Geräten zum Bewegen von vVasserfahrzeugen die 
Zugkraft und die Haltekraft, 

d) Elektrozügen, Druckluftzügen und Flaschenzügen die 
Tragfähigkeit, 

e) Geräten mit Zahnstangen, Spindeln und Zylindern die 
Druckkraft, 

f) Geräten für mehrere Verwendungszwecke die zuläs-
sige Belastung für die einzelnen Verwendungszwecke. 

Für Wagenheber, die als Pannenhilfe zur serienmäßigen 
Ausstattung von Kraftfahrzeugen gehören, genügen die 
Angaben der ::-;J"ummern 1 und 5. 

(2) Zusätzlich muß an Geräten angegeben sein: 

1. Seildurchmesser. soweit es sich nicht um Treibschei­
bemvinden als Seilzugmaschinen für den Freileitungs­
bau handelt. 

Die Angabe muß sich bei Drahtseilblöcken auf den 
maximalen Durchmesser beziehen, 

2. Güteklasse und Abmessungen (Nenndicke und Tei­
lung) von Rundstahlketten, Abmessungen (innere 
Breite und Teilung) von Rollenketten, 

3. Betriebsdruck bei pneumatischen oder hydraulischen 
Systemen. 

(3) Zusätzlich muß an k..raftbetriebenen Geräten ange­
geben sein: 

1. Triebwerkgruppe, soweit es sich nicht um ·winden für 
Wasserfahrzeuge handelt, 

2. Nennfestigkeit der Einzeldrähte oder die mindestens 
erforderliche rechnerische Bruchkraft des Seiles. 

(4) An Seilwinden, die zum Ziehen von Arbeitsgeräten 
und Fahrzeugen bei der Bewirtschaftung landwirtschaft­
lich genutzter Flächen und in landwirtschaftlichen Kul­
turen bestimmt sind, muß angegeben sein: 

)Tur zum Ziehen von rücklaufgesicherten Arbeitsgerä­
ten und Fahrzeugen. Heben und Ablassen von Lasten 
nicht zulässig. 

(5) An Geräten ohne Rücklaufsichemng (§ 12) und oh..."'1.e 
Bremseinrichtung{§ 14) muß angegeben sein: 

Nur zum Ziehen in der Horizontalen. Bewegen von 
Lasten auf schiefen Ebenen und Heben nicht zulässig. 

(6) Eine Kennzeichnung der Geräte nach den Absät­
zen 1 bis 3 ist nicht erforderlich bei in Einrichtungen 
eingebauten Geräten, sofern diese Angaben aus der 
Kennzeichnung der Einrichtungen, deren Betriebsanlei­
tung oder Prüfbuch hervorgehen. 

(7) Eine Kennzeichnung der Geräte nach den Absät­
zen 2 und 3 ist nicht erforderlich, wenn die Platzverhält­
nisse auf dem Gerät das Anb1ingen der Angaben nicht 
zulassen und diese aus der Betriebsanleitung entnommen 
werden können. 

(8) Die Angaben nach den Absätzen 1 bis 5 müssen 
dauerhaft und leicht erkennbar angebracht sein. Die 
Angaben über die zulässige Belastung müssen für den 
Anschläger erkennbar angebracht sein. 

§4 

Transport- und 
Befestigungseinrichtungen 

Ortsveränderliche Geräte müssen so eingerichtet sein, 
daß sie sicher transportiert, aufgestellt oder befestigt 
werden können. 

§ 5 
Sicherungen an Führungen 

(1) Geräte nach§ 2 Abs. 1 Nr. 3 müssen so eingerichtet 
sein, daß sich Zahnstangen, Spindeln oder Kolben nicht 
unbeabsichtigt aus ihrer Führung lösen können. 

(2) Öffnungen an Geräten, aus denen Hydraulikflüssig­
keit betriebsmäßig unter Druck austreten kann, müssen 
so gesichert sein, daß Personen durch austretende Hy­
draulikflüssigkeit nicht verletzt werden können. 

§6 

Handbetriebene Geräte 

Handbetriebene Geräte müssen so eingerichtet sein, 
daß 

1. Kurbeln, Hebel oder Handräder mit Speichen unter 
Last nicht mehr a:s 15 cr..1. zurückschlagen können 
(Rückschlagsicherung), 

2. die Drehrichtung von Kurbeln unter Last bei allen 
Übersetzungen gleich bleibt 

:md 

3. abnehmbare Kurbeln und Hebel gegen Abgleiten und 
unbeabsichtigtes Abziehen gesichert ,verden können. 

§7 
Hand- und kraftbetriebene 

Geräte 

Geräte, die sowohl für Kraft- als auch für Handbetrieb 
gebaut sind, müsse:!1 so eingerichtet sein= daß bei Kraftan­
trieb niemand durch Bewegungen des Handantriebes 
gefährdet wird. 

§8 
Steuereinrichtungen 

{1) Steuereinrichtungen zum Ingangsetzen kraftbetrie­
bener Geräte müssen 

1. so beschaffen sein, daß sie beim Freigeben selbsttätig 
in die Nullstellung zurückgehen, 

oder 

2. mit einer übergeordneten Schalteinrichtung ausgerü­
stet sein, die den Antrieb unterbricht, sofern sie 
freigegeben ist (Totmannschaltung). Dabei darf ein 
em.eutes Ingangsetzen des Antriebes nur mit der 
Steuereinrichtung aus der ~ullstellung heraus möglich 
sein (Nullstellungszwang). 

(2) Absatz 1 gilt nicht für: 

1. Hubwerke und Auslegereinziehwerke von Brücken­
und Portalkranen mit mitfahrenden Steuerständen, 

2. Hubwerke von Laufkatzen mit mitfahrenden Steuer­
ständen, 

3. programmgesteuerte Geräte für die Dauer der Pro­
grammsteuerung, 

4. Anker-, Verhol- und Schlepp-.vinden für Wasserfahr­
zeuge, sofern die Steuereinrichtungen gegen unbeab­
sichtigtes Einrücken gesichert sind, 

5. Spille, sofern sich die Steuereinrichtung in Reichweite 
des Geräteführers befindet, 

6. hydraulische Hubgeräte für Einrichtungen, die funk­
tionsbedingt eine Schwimm- oder Druckstellung er­
fordern, 

7. Steuereinrichtungen für das Heben und Senken von 
Fahrzeugaufbauten mittels der fahrzeugeigenen Luft­
federung als Hubeinrichtung, bei denen 

- die Hubhöhe, gemessen an der Achse, nicht mehr als 
300 mm beträgt und 

- Fahrzeugaufbauten nicht mehr als 120 mm über 
Boden abgesenkt werden können. 

§9 

(1) An den Steuereinrichtungen muß die Richtung der 
durch sie ausgelösten Bewegungen dauerhaft, eindeutig 
und leicht erkennbar gekennzeichnet sein. 

(2) Anordnung oder Betätigungsrichtung der Steuer­
einrichtungen und ausgelöste Bewegungsrichtung müs­
sen einander sinnfällig zugeordnet sein. 

§ 10 

Trommelwinden mit durchlaufendem Antrieb müssen 
so eingerichtet sein, daß ein unmittelbares Schalten von 
,,Senken" auf „Heben" nicht möglich ist. 
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§ 11 

Bedienungsräder für Druckmutter- und Konuskupp­
lungen an Geräten müssen als volle Scheiben ausgebildet 
sein. 

§ 12 
Rücklaufsicherung 

(1) Geräte, die zum Bewegen von Lasten auf schiefen 
Ebenen oder zum Heben bestimmt sind. müssen so 
eingerichtet oder beschaffen sein, daß ein unbeabsichtig­
tes Zurücklaufen der Last verhindert wird (Rücklaufsi­
cherung). 

(2) Rücklaufsicherungen müssen selbsttätig wirken und 
so ausgelegt sein, daß die auftretenden Kräfte von dem 
Gerät sicher aufgenommen werden können. 

(3) Die Kraftübertragung zwischen Lastwelle oder 
Tragmittel und Rücklaufsicherung darf nicht über Rie­
mentriebe, Seiltriebe oder Reibradä.ntriebe erfolgen. 

(4) Zwischen Lastwelle oder Tragmittel und Rücklauf­
sicherung dürfen sich keine Einrichtungen befinden, mit 
denen der Kraftfluß unterbrochen werden kann. 

(5) Absatz 4 gilt nicht für: 

1. Geräte, die unter Last nicht geschaltet werden können, 

2. Geräte, die Einrichtungen zum Sperren der Lastwelle 
haben. Eine Unterbrechung des Kraftflusses zwischen 
Lastwelle und Rücklaufsicherung darf unter Last nur 
möglich sein, wenn die Lastwelle gesperrt ist. Die 
Einrichtung zum Sperren darf unter Last nur gelöst 
werden können, wenn die Rücklaufsicherung wirksam 
ist, 

3. Geräte, bei denen ein Abziehen des unbelasteten Seiles 
vom Arbeitsverfahren her erforderlich ist, wenn kon­
struktiv sichergestellt ist, daß die Unterbrechung nicht 
unter Last erfolgen kann, 

4. Montagewinden, wenn die Einrichtungen zum Unter­
brechen gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert 
sind. 

§ 13 
Sicherung gegen freien Fall 

(1) Die Geräte müssen so eingerichtet sein, daß das 
Ablassen der Last im freien Fall nicht möglich ist. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Geräte, bei denen vom 
Arbeitsverfahren her erforderlich ist 

1. der freie Fall 
oder 

2. das Abziehen des unbelasteten Seiles. 

§ 14 
Bremseinrichtung 

(1) Geräte, die zum Bewegen von Lasten auf schiefen 
Ebenen oder zum Heben bestimmt sind, Verhol-, 
Schlepp- und Ankerwinden von Wasserfahrzeugen sowie 
Geräte in Seilzuganlagen mit geschlossenem Zugseil, bei 
denen die Last angehalten werden muß, müssen eine 
Bremseinrichtung haben, mit der die Last aus jeder 
Richtung abgefangen und gehalten werden kann. Die 
Bremseinrichtung muß so ausgelegt sein, daß die bei der 
Bremsung auftretenden Kräfte von dem Gerät sicher 
aufgenommen werden können. · 

(2) Bremseinrichtungen müssen nach dem Rückgang 
der Steuereinrichtung in die Nullstellung, bei Unterbre­
chung des Antriebes und beim Ansprechen der Einrich­
tungen nach den §§ 17 und 21 selbsttätig wirken. 

(3) Abweichend von Absatz 2 brauchen Bremseinrich­
tungen nicht selbsttätig zu wirken bei Verhol-, Schlepp­
und Anker:winden von Wasserfahrzeugen, bei Winden in 
Gesteins-, Erd- und Tiefbohranlagen sowie bei Behand­
lungs- und Meßwinden; sie müssen dann jedoch feststell­
bar sein. 

(4) Bremseinrichtungen nach Absatz 2 müssen so 
beschaffen sein, daß der Bedienende die konstruktiv 

festgelegte Bremswirkung mit einfachen Mitteln nicht 
beeinflussen kann. 

(5) Bei Geräten, bei denen ein Abziehen des unbelaste­
ten Seiles vom Arbeitsverfahren her erforderlich ist. 
dürfen Bremseinrichtungen so eingerichtet sein, daß sie 
in der Lösestellung festgelegt werden können. 

§ 15 
Bremseinrichtung beim Heben 

feuerflüssiger Massen 

Geräte, die zum Heben feuerflüssiger Massen bestimmt 
sind, müssen zwei unabhängig voneinander wirkende 
Bremseinrichtungen haben, von denen jede der Forde­
rung des § 14 Abs. 1, 2 und 4 entspricht. 

§ 16 
Hilfsbremse 

(1) Trommelwinden ohne Bremseinrichtung nach § 14 
und Geräte, bei denen die Bremseinrichtung in der 
Lösestellung festgelegt werden kann, sowie Geräte, bei 
denen der Kraftfluß zwischen Lastwelle und Rücklaufsi­
cherung unterbrochen werden kann, müssen eine auf die 
Lastwelle wirkende Hilfsbremse haben. Die Hilfsbremse 
muß so beschaffen und angeordnet sein, daß 

1. nur das unbelastete Hakengeschirr beim Ablassen 
abgebremst werden kann, 

2. beim Abziehen des unbelasteten Seiles die Trommel­
drehzahl der Abzugsgeschwindigkeit des Seiles ange­
paßt werden kann. 

(2) Hilfsbremsen, die nicht selbsttätig wirken, müssen 
mit Hinweisen auf den Verwendungszweck gekennzeich­
net sein. 

§ 17 
Sicherung gegen Überlastung 

(1) Hydraulikgeräte und Geräte, bei deren bestim­
mungsgemäßer Verwendung die Last sich auf ihrem 
Lastweg so verhaken, verklemmen oder festsetzen kann, 
daß zusätzliche unkontrollierte Kräfte auftreten, müssen 
so eingerichtet oder beschaffen sein, daß sie nicht über­
lastet werden können. 

(2) Durch die Einrichtungen nach Absatz 1 dürfen 
Einrichtungen nach den §§ 12 und 14 nicht unwirksam 
werden. 

§ 18 
Seil- und Kettentriebe 

(1) Seile und Ketten müssen so bemessen sein, daß sie 
den vom Hersteller für das Gerät angegebenen zulässigen 
Belastungen standhalten. 

(2) Rundstahlketten müssen nach einer allgemein aner­
kannten Norm hergestellt, geprüft und mit einem ent­
sprechenden Gütekennzeichen versehen sein. 

§ 19 

(1) Seiltrommeln, Treibscheiben, Seilrollen, Ketten­
nüsse und andere Bauteile. über die Seile oder Ketten 
laufen, müssen so bemessen und so ausgebildet sein, daß 

1. eine Überbeanspruchung der Seile oder Ketten durch 
Biegung 
und 

2. das seitliche Ablaufen und Herausspringen der Seile 
oder Ketten 

verhindert wird. 

(2) Die Auflaufrichtung des Seiles auf die Trommel muß 
eindeutig erkennbar sein. 

§ 20 

(1) Seiltrommeln müssen so ausgebildet sein, daß die 
Seile an ihnen sicher und ohne Abknickung befestigt 
werden können. Die Befestigungsstelle muß so angeord-
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net sein, daß das Befestigen der Seile möglichst unbehin­
dert durch andere Bauteile erfolgen kann. 

(2) Geräte, die zum Bewegen von Lasten auf schiefen 
Ebenen oder zum Heben bestimmt sind, müssen so 
eingebaut oder aufgestellt sein, daß ein gleichmäßiges 
Aufwickeln der Seile auf den Trommeln gewährleistet ist. 
Ist dies bei kraftbetriebenen Geräten nicht möglich, muß 
eine Seilwickeleinrichtung vorhanden sein. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für in Fahrzeuge eingebaute 
Rücke-, Lade- und Selbstbergewinden, wenn die Abmes­
sungen des Fahrzeuges dies nicht zulassen. 

(4) Das Seil darf abweichend von Absatz 1 bei Rücke­
wfoden an der Trommel so befestigt werden können, daß 
bei voller Abwicklung ein unmittelbares Lösen von der 
Trommel möglich ist. 

§ 21 
N otendhalteinrichtung 

(1) I(raftbetriebene, in Gebäuden eingebaute Geräte, 
bei denen die obere Endstellung der Last vom Steuer­
stand aus nicht einsehbar ist, sowie Elektro- und Druck­
luftzüge müssen eine selbsttätig wirkende Notendhalt­
einrichtung haben, die die Aufwärtsbewegung begrenzt. 
Nach dem Ansprechen der selbsttätig ,virkenden Einrich­
tung muß die entgegengesetzte Bewegung noch möglich 
sein. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für hydraulische und pneumati­
sche Systeme, bei denen die Bewegung durch die Endstel­
lung des Kolbens begrenzt ist. 

(3) Besteht die Notendhalteinrichtung aus einem No­
tendschalter, muß dessen Funktion überprüfbar sein. 

§ 22 
Anforderungen 

an Sicherheitseinrichtungen 
(1) Die Rückschlagsicherung nach § 6, die Rücklaufsi­

cherung nach § 12, di~. Bremseinrichtung nach § 14 und 
die Sicherung gegen Uberlastung nach § 17 müssen so 
beschaffen und angeordnet sein, daß Eingriffe ohne 
Zuhilfenahme von Werkzeug nicht möglich sind. 

(2) Sperrklinken, Sperräder und ähnliche Sperreinrich­
tungen müssen so beschaffen sein, daß aufgrund der 
Zähigkeit des Werkstoffes Dauer- und Sprödbrüche nicht 
zu erwarten sind. 

(3) Bei in Fahrzeugen eingebauten Geräten müssen 
Sicherheitseinrichtungen so ausgeführt sein, daß sie 
durch Witterungseinflüsse oder Verschmutzung nicht 
unwirksam werden können. 

(4) Der Bruch von Federn darf nicht zum Versagen von 
Sicherheitseinrichtungen nach Absatz 1 führen. 

III. 
Prüfung 

§ 23 
Prüfungen 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Geräte 
einschließlich der Tragkonstmktion sowie Seilblöcke vor 
der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Ände­
rungen vor der Wiederinbetriebnahme durch einen Sach­
kundigen geprüft werden. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Geräte 
einschließlich der Tragkonstruktion sowie Seilblöcke 
mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen 
geprüft werden. Er hat sie darüber hinaus entsprechend 
den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhält­
nissen nach Bedarf zwischenzeitlich durch einen Sach­
kundigen prüfen zu lassen. 

(3) Die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme nach 
Absatz 1 erstreckt sich auf die ordnungsgemäße Aufstel­
lung und Betriebsbereitschaft. 

(4) Der Unternehmer hat im Rahmen der Prüfung nach 
Absatz 2 Satz 1 von kraftbetriebenen Seil- und Kettenzü-

gen zum Heben von Lasten sowie von kraftbetriebenen 
Kranhubwerken den verbrauchten Anteil der theoreti­
schen Nutzungsdauer zu ermitteln. Erforderlichenfalls 
hat er damit einen Sachverständigen zu beauftragen. 

(5) Abweichend von Absatz 4 ist eine Ermittlung des 
verbrauchten Anteils der theoretischen Nutzungsdauer 
nicht erforderlich, wenn 

1. bei Versagen von Bauteilen durch technische Maßnah­
men ein Lastabsturz verhindert ist, 

2. die Geräte nur in abgesperrten Bereichen zum Einsatz 
kommen, zu denen Personen keinen Zutritt haben, 

3. durch geeignete Prüfverfahren Schäden, die zu einem 
Lastabsturz führen können, rechtzeitig erkannt und 
beseitigt werden 

oder 

4. bei kraftbetriebenen Kranhubwerken. die keine Se­
rienhebezeuge sind und regelmäßig durch Sachver­
ständige geprüft werden, durch eine zustandsbezogene 
Instandhaltung Schäden, die zu einem Lastabsturz 
führen können, rechtzeitig erkannt und beseitigt wer­
den. Die hierzu geeignete Form der Instandhaltung 
muß entweder durch den Hersteller oder durch einen 
Sachverständigen vorgegeben sein. Das Prüfintervall 
der Sachverständigenpri!fung darf vier Jahre nicht 
überschreiten. 

§ 23a 
Prüfnachweis 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß über die 
Ergebnisse der Prüfung von Geräten nach § 23 ein 
Nachweis geführt wird. 

(2) Die Ergebnisse der Prüfungen von kraftbetriebenen 
Seil- und Kettenzügen zum Heben von Lasten sowie von 
kraftbetriebenen Kranhubwerken müssen in ein Prüf­
buch eingetragen werden. 

IV. 
Betrieb 

§ 24 
Anforderungen an Personen, 

Beauft~agung 

(1) Der Unternehmer darf mit dem Aufstellen, Warten 
oder selbständigen Betätigen der Geräte nur Versicherte 
beauftragen, die hierzu geeignet und hiermit vertraut 
sind. 

(2) Versicherte dürfen Geräte nur aufstellen, warten 
oder selbständig betätigen, wenn sie hierzu vom Unter­
nehmer beauftragt sind. 

§ 24a 
Betriebsanleitung, Betriebsanweisung 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß die vom 
Hersteller mitgelieferte Betriebsanleitung vorhanden und 
den mit dem Aufstellen, Warten oder selbständigen 
Betätigen der Geräte beauftragten Versicherten zugäng­
lich ist. 

(2) Der Unternehmer hat, wenn die betrieblichen 
Verhältnisse dies erfordern, unter Berücksichtigung der 
vom Hersteller mitgelieferten Betriebsanleitung eine Be­
triebsanweisung in verständlicher Form und in der 
Sprache der Versicherten zu erstellen, in der entspre­
chend den betrieblichen Gegebenheiten Maßnahmen für 
den sicheren Betrieb geregelt werden. 

(3) Die Versicherten haben die Betriebsanleitung und 
die Betriebsanweisung zu beachten. 

§ 25 
Aufstellung, Befestigung 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß bei der 
Aufstellung der Geräte deren Steuerstand so angeordnet 
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oder geschützt wird, daß der Geräteführer weder durch 
das Gerät selbst noch durch die Tragmittel oder die Last 
gefährdet wird. 

(2) D·er Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Geräte, 
Umlenkrollen und Seilblöcke nur an solchen Konstruk­
tionen und Aufhängungen befestigt werden, die in der 
Lage sind, die zu erwartenden I(räfte sicher aufzuneh­
men. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Geräte, 
Umlenkrollen und Seilblöcke so aufgestellt, angeordnet 
oder befestigt werden, daß sie durch die beim Betrieb 
auftretenden Kräfte in ihrer Stellung nicht ungewollt 
verändert werden. 

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Geräte so 
aufgestellt oder angeordnet werden, daß Tragmittel nicht 
über Kanten gezogen werden und ihre seitliche Ablen­
kung an der Auflaufstelle auf die Trommel nicht mehr als 
4° (1:15) beträgt. 

(5) Der Geräteführer hat darauf zu achten, daß Trag­
mittel nicht über Kanten gezogen 1,,verden. 

§ 26 
Zulässige Belastung 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen und der 
Geräteführer hat darauf zu achten, daß die zulässige 
Belastung von Geräten und Seilblöcken nicht überschrit­
ten wird. 

(2) Der Unternehmer hat, wenn in besonderen Einsatz­
fällen auf Trommelwinden ein dünneres Seil aufgelegt 
wird, als auf dem Typenschild angegeben ist, dafür zu . 
sorgen, daß nur solche Seile verwendet werden, die den zu · 
erwartenden Belastungen standhalten. 

(3) Sollen Lasten gleichzeitig mit mehreren Geräten 
gehoben werden, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, 
daß die Geräte so ausgewählt und angeordnet -~verden, 
daß auch bei ungünstigster Lastverteilung eine Uberlas­
tung des Einzelgerätes vermieden wird. 

§ 27 
Prüfung vor Arbeitsbeginn 

Der Geräteführer hat bei Beginn jeder Arbeitsschicht 
die Funktion von Notendhalteinrichtungen - ausgenom­
men Rutschkupplungen - zu prüfen. 

§ 27a 
Feststellung und 

Beseitigung von i\fängeln 
Stellt der Geräteführer an Geräten einschließlich der 

Tragmittel, Rollen, Ausrüstung und Tragkonstruktion 
augenfällige Mängel fest, hat er diese unverzüglich zu 
beseitigen. Gehört dies nicht zu seiner Arbeitsaufgabe 
oder verfügt er nicht über die notwendige Sachkunde, hat 
er erforderlichenfalls das Gerät außer Betrieb zu setzen 
und den Mangel dem Unternehmer zu melden. 

§ 28 
Anschlagen der Last 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Lasten 
nicht durch Umschlingen mit dem Hubseil oder der 
Hubkette angeschlagen werden. 

(2) Versicherte dürfen Lasten nicht durch Umschlingen 
mit dem Hubseil oder der Hubkette anschlagen. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht für den Einsatz von 
Rücke- und Langholzverladewinden, von Selbstberge­
winden an Fahrzeugen sowie von Verhol- und Schlepp­
winden für Wasserfahrzeuge. 

§ 29 
Einleiten der Lasthewegung 

(1) Der Geräteführer.t'darf eine Lastbewegung erst dann 
einleiten, nachdem er sich davon überzeugt hat, daß die 
Last sicher angeschlagen ist und sich keine Personen im 

Gefahrbereich aufhalten. oder nachdem er vom Anschlä­
ger ein Zeichen bekommen hat. 

(2) Der Geräteführer hat alle Bewegungen der Last und 
des Lastaufnahmemittels zu beobachten. 

(3) Kann der Geräteführer nicht alle Bewegungen der 
Last oder des Lastaufnahmemittels vom Steuerstand aus 
beobachten, hat der Unternehmer geeignete :;_\faßnahmen 
zu treffen, damit Personen durch die Last oder das 
Lastaufnahmemittel nicht gefährdet werden. 

§ 29a 
Zusätzliche Abstützung 

beim Anheben von Fahrzeugen 
(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß mit 

Geräten angehobene Fahrzeuge, an oder unter denen 
gearbeitet werden soll, vor Aufnahme der Arbeit durch 
Absetzen auf standsichere Abstützungen zusätzlich ge­
gen Absinken gesichert werden. 

(2) Der Geräteführer hat mit Geräten angehobene 
Fahrzeuge, an oder unter denen gearbeitet werden soll, 
vor Aufnahme der Arbeit durch Absetzen auf standsi­
chere Abstützungen zusätzlich gegen Absinken zu si­
chern. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht für das Anheben von 
Fahrzeugen ausschließlich zum Radwechsel. 

§ 30 
Unterbrechen des Kraftflusses 

Der Geräteführer darf die Verbindung zwischen Last­
welle und Rücklaufsicherung unter Last nicht unterbre­
chen. 

§ 31 
Verlassen des Steuerstandes 

von unter Last stehenden Geräten 
(1) Der Geräteführer darf den Steuerstand von Geräten 

bei schwebender Last nicht verlassen. 

(2) i\!Iuß der Geräteführer abweichend von Absatz 1 
arbeitsbedingt bei schwebender Last den Steuerstand 
verlassen, hat der Unternehmer die Voraussetzungen zu 
schaffen, daß der Gefahrbereich unter der Last gesichert 
werden kann. 

(3) Muß der Geräteführer abweichend von Absatz 1 
arbeitsbedingt bei schwebender Last den Steuerstand 
verlassen, hat er den Gefahrbereich unter der Last zu 
sichern. 

§ 32 
Personentransport 

(1) Der Geräteführer darf Personen mit der Last oder 
der Lastaufnahmeetnrichtung nicht befördern. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Perso-• 
nenaufnahmemittel, mit denen Personen befördert wer-• 
den oder von denen aus Personen arbeiten können, sowie 
höhenbewegliche Steuerstände von Kranen nur mit Ge-• 
räten bewegt werden, die hierfür eingerichtet sind. 

(3) Geräteführer dürfen Personenaufnahmemittel, mit 
denen Personen befördert werden oder von denen aus 
Personen , arbeiten können, sowie höhenbewegliche 
Steuerstände von Kranen nur mit Geräten bewegen, die 
hierfür eingerichtet sind. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für das l\/Iitfahren von Personen 
auf Wasserfahrzeugen sowie auf schienen- oder erdge­
bundenen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, sofern 
diese für das Mitfahren eingerichtet sind. 

§ 33 
Anforderungen an Geräte, 

abhängig von der Verwendungsart 
(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß zum 

Bewegen von Lasten auf schiefen Ebenen oder zum 
Heben nur Geräte verwendet werden, die mit einer 
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Rücklaufsicherung und einer Bremseinrichtung ausge­
rüstet sind. 

(2) Der "Cnternehmer hat dafür zu sorgen, daß zum 
Verholen oder Schleppen von vVasserfahrzeugen oder 
zum Bewegen von Ankern nur Geräte verwendet werden, 
die mit einer Bremseinrichtung ausgerüstet sind. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß beim 
Heben feuerflüssiger Massen nur Geräte verwendet wer­
den, die mit zwei unabhängig voneinander wirkenden 
Bremseinrichtungen ausgerüstet sind. Abweichend von 
Satz 1 dürfen zum Heben feuert1üssiger ~fassen auch 
Geräte, die für eine zulässige Belastung bis zu 25 t 
ausgelegt sind, mit nur einer Bremseinrichtung verwen­
det werden, "\Venn die betriebsmäßige · Belastung nur 
2
/ 3 der zulässigen Belastung beträgt. 

(4) Müssen Lasten bewegt werden, die festsitzen oder 
sich auf ihrem Weg verhaken, verklemmen oder festset­
zen können. so daß zusätzliche Kräfte unkontrollierter 
Größe auftreten, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, 
daß dazu nur Geräte verwendet werden. die mit einer 
Sicherung gegen Cberlastung ausgerüstet· sind. 

§ 34 
Anfahren von 

N otendhalteinrichtungen 

Der Geräteführer darf Notendhalteinrichtungen nicht 
betriebsmäßig anfahren. 

§ 35 
Zusätzliche Bestimmungen 

für Trommelwinden 

(1) Der Geräteführer darf unter Last nur so viel Seil auf 
die Trommel aufwickeln, daß ein Bordscheiben überstand 
erhalten bleibt. der mindestens das l.5fache des Seil-
durchmessers b·eträgt. · 

(2) Der Geräteführer hat darauf zu achten, daß unter 
Last mindestens zwei Seilwindungen auf der Trommel 
verbleiben. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für den Einsatz von Rückewin­
den. 

(4) Der Geräteführer hat bei freigeschalteter Trommel 
zum Ablassen des leeren Hakengeschirres und beim 
Abziehen des unbelasteten Seiles die Hilfsbremse zu 
benutzen. 

§ 35a 
Ablauf der theoretischen 

Nutzungsdauer von Geräten 

(1) Der Unternehmer hat kraftbetriebene Seil- und 
Kettenzüge zum Heben von Lasten sowie Kranhubwerke 
mit Ablauf der theoretischen Nutzungsdauer außer Be­
trieb zu nehmen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist ein Weiterbetrieb 
zulässig, wenn durch einen Sachverständigen 

1. festgestellt worden ist, daß einem Weiterbetrieb keine 
Bedenken entgegenstehen 

und 

2. die Bedingungen für den Weiterbetrieb festgelegt 
worden sind. Die Bedingungen sind in das Prüfbuch 
einzutragen. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß die 
Bedingu!lgen nach Absatz 2 Nr. 2 beim Weiterbetrieb 
eingehalten werden. 

V. 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 36 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätz­
lich oder fahrlässig den Bestimmungen 

- des§ 2a Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 2a Abs. 3 Satz 2, 
§ 3 Abs. 1 bis 5 oder 8, 
§§ 4 bis 8 Abs. 1, 
§§ 9 bis 12 Abs. 4, 
§ 13 Abs. 1, 
§ 14 Abs. 1, 2 oder 4, 
§§ 15 bis 20 Abs. 2, 
§ 21 Abs. 1 oder 3 
oder 
§ 22, 

- des § 23 Abs. 1, 2 oder 4 Satz 1, 
§§ 23a bis 27, 27 a Satz 1, 
§ 28 Abs. 1 oder 2, 
§ 29 Abs. 1 oder 2, 
§ 29 a Abs. 1 oder 2, 
§§ 30 oder 31 Abs. 1, 
§ 32 Abs. 1, 2 oder 3, 
§ 33 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 oder Absatz 4, §§ 34, 35 Abs. 1, 2 
oder4 
oder 
§ 35a Abs. 1 oder 3 

zuwiderhandelt. 

VI. 
C-bergangs- und 

Ausführungsbestimmungen 

§ 37 
Übergangs- und 

Ausführungsbestimmungen 

(1) Für Geräte, die bis zum 31. Dezember 1981 herge­
stellt sind (Baujahr 1981), gelten nicht: 

1. § 3 Abs. 1 für Seilblöcke, 

2. § 3 Abs. 1 Nr. 5 bezüglich der Haltekraft für Geräte 
zum Bewegen von \Vasserfahrzeugen, 

3. § 3 i\bs. 2, 3~ 4 t1nd 5, 

4. § 5, 

5. § 6 Nr. 1 für Zahnstangen-Gleishebewinden, für 
Mehrzweckzüge mit Hebel, für Spannwinden der 
Schubschiffahrt, 

6. § 8 Abs. 1 für Hubwerke von Turmdrehkranen und · 
vVandlaufkranen sowie für Hubwerke mit aussetzen­
dem Antrieb von Auslegerkranen, 

7. § 9 Abs. 2, 

8. § 11, 

9. § 12 Abs. 2 für Zahnstangen-Gleishebewinden, 

10. § 12 Abs. 3 und 4, 

11. § 13 Abs. 1, 

12. § 14 Abs. 1 für Zahnstangen-Gleishebewinden, 

13. § 17 Abs. 1, 

14. § 20 Abs. 1 Satz 2, 

15. § 21 Abs. 3, 

16. § 22 Abs. 1 für hydraulische Hubeinrichtungen für 
Kipperbrücken auf Fahrzeugen, 

17. § 22 Abs. 4. 

(2) Kraftbetriebene Geräte, deren Steuereinrichtungen 
noch nicht nach§ 8 Abs. 1 ausgeführt sind, dürfen in einer 
gemeinsamen Gruppe nicht mit Geräten eingesetzt wer­
den, deren Steuereinrichtungen der Forderung des § 8 
Abs. 1 entsprechen. 

(3) § 33 Abs. 4 gilt erst ab 31. Dezember 1981. 

(4) Für in Gebäuden eingebaute oder an Gebäuden 
angebaute Seilwinden zum Transport von Lasten über 
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mehrere Stockwerke, deren Befehlseinrichtung von allen 
Steuerständen aus über ein gemeinsames mechanisches 
Stellteil betätigt wird und die vor dem 1. April 1980 in 
Betrieb waren, gilt § 8 Abs. 1 nicht. 

(5) § 23 Abs. 4 und 5 sowie § 35 a gelten erst ab 
1. Oktober 1994. Für Geräte, die zu diesem Zeitpunkt 
bereits in Betrieb waren, gilt ergänzend: 

1. Kann die Ermittlung des verbrauchten Anteils der 
theoretischen Nutzungsdauer nach § 23 Abs. 4 nur 
überschlägig durchgeführt werden, ist eine General­
überholung nach den Angaben des Herstellers oder 
eines Sachverständigen zu veranlassen, wenn 90% der 
theoretischen Nutzungsdauer verbraucht sind. Wird 
bei der ersten Ermittlung nach § 23 Abs. 4 festgestellt, 
daß bereits mehr als 90% verbraucht sind, ist eine 
Generalüberholung unverzüglich zu veranlassen. 
Diese muß spätestens bis zum 31. Dezember 1997 
durchgeführt sein. 

2. Ist die Ermittlung des verbrauchten Anteils der theore­
tischen Nutzungsdauer nach § 23 Abs. 4 nicht möglich, 
ist spätestens 10 Jahre nach Inbetriebnahme eine 
Generalüberholung nach den Angaben des Herstellers 
oder eines Sachverständigen zu veranlassen. Bei Gerä­
ten, die bereits 10 Jahre öder länger in Betrieb sind, 
muß die Generalüberholung unverzüglich veranlaßt 
werden und spätestens bis zum 31. Dezember 1997 
durchgeführt sein. 

3. Bei Kranhubwerken, die keine Serienhebezeuge sind 
und auf die § 23 Abs. 5 Nr. 4 nicht anwendbar ist, kann 
eine Ermittlung des verbrauchten Anteils der theoreti­
schen Nutzungsdauer entfallen, wenn sie einer regel­
mäßigen zustandsbezogenen Instandhaltung unterlie­
gen, bei der Schäden, die zu einem Lastabsturz führen 
können, rechtzeitig erkannt und beseitigt werden. 

VII. 
Inkrafttreten 

§ 38 

Inkrafttreten 
Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. Januar 

1993 in Kraft. 

Der 2. Nachtrag zu dieser Unfallverhütungsvorschrift 
tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 

Der 3., 4. und 5. Nachtrag zu dieser Unfallverhütungs­
vorschrift tritt am ersten Tage des Monats April oder des 
Monats Oktober in Kraft, der als erster der Bekanntma­
chung folgt. 

Münster, den 30. Mai 2001 

Genehmigung 

Der Geschäftsführer 

Micha 

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift 

,,Winden, Hub- und Zuggeräte" (GUV 4.2) 
wird genehmigt. · 
Az.: 213-8006.15.4.4 

Düsseldorf, den 16. Juli 2001 

Ministerium 
für Arbeit und Soziales, 

Qualifikation und Technologie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Postler 

- GV. NRW. 2001 S. 636. 

Bekanntmachung 
der Unfallverhütungsvorschrift „Luftfahrt" 

Vom 18. Mai 2001 

Die Vertreterversammlung des Gemeindeunfallversi­
cherungsverbandes Westfalen-Lippe hat in ihrer Sitzung 
am 18. Mai 2001 folgende Unfallverhütungsvorschrift 
beschlossen: 

Unfallverhütungsvorschrift 
Luftfahrt (5.8) 

vom Oktober 2000 

I. 
Geltungsbereich 

. § 1 

(1) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Luftfahr­
zeuge, Bodengeräte und Einrichtungen der Luftfahrt. 

(2) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt nicht für 
Luftfahrzeuge, Bodengeräte und Einrichtungen der Luft­
fahrt, die für den militärischen Einsatz entwickelt oder 
im militärischen Bereich verwendet werden. 

II. 
Begriffsbestimmungen 

§2 

(1) Luftfahrzeuge im Sinne dieser Unfallverhütungs­
vorschrift sind Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Se­
gelflugzeuge, Motorsegler, Gleitflugzeuge, Hängegleiter, 
Ultraleichtflugzeuge, Frei- und Fesselballone. 

(2) Bodengeräte im Sinne dieser Unfallverhütungsvor­
schrift sind Geräte, die für die besonderen Erfordernisse 
der Luftfahrt gebaut sind. Zu den Bodengeräten zählen 
insbesondere: 

- Schleppgeräte, 
·- Transportgeräte, 
- Luftfahrzeugbe- und -entladegeräte, 
- Ver- und Entsorgungsgeräte, 
- Wartungsgeräte. 

(3) Einrichtungen der Luftfahrt im Sinne dieser Unfall­
verhütungsvorschrift sind stationäre Anlagen, auf denen 
Luftfahrzeuge bewegt werden oder die zum Abfertigen 
von Luftfahrzeugen bestimmt sind. 

III. 
Bau und Ausrüstung 

A. 
Gemeinsame Bestimmungen 

§3 
Allgemeines 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Luftfahr­
zeuge, Bodengeräte und Einrichtungen der Luftfahrt 
entsprechend den Bestimmungen dieses Abschnittes III 
gebaut und ausgerüstet sind. 

§4 
Behördliche Genehmigung, 
Erlaubnis oder Zulassung 

Bodengeräte und Einrichtungen der Luftfahrt, die 
einer behördlichen Genehmigung, Erlaubnis oder Zulas­
sung bedürfen, müssen sich in dem durch die Genehmi­
gung, Erlaubnis oder Zulassung bestimmten Zustand 
befinden, soweit die Arbeitssicherheit davon betroffen 
ist. 
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§ 4a 
Bodengeräte und Fluggastbrücken 

im Anwendungsbereich 
der lVIaschinenverordnung 

(1) Für Bodengeräte und Fluggastbrücken, die unter 
den Anwendungsbereich der Maschinenverordnung und 
der Richtlinie des Rates vom 30. Xovember 1989 übe:r 
::.Vlindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheits­
schutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeit­
nehmer bei der Arbeit (89/655/EWG) fallen, gelten die 
folgenden Bestimmungen. 

(2) Für Bodengeräte und Fluggastbrücken, die unter 
den Anwendungsbereich der Maschinenverordnung fal­
len, gelten anstatt der Beschaffenheitsanforderungen 
dieses Abschnittes die Beschaffenheitsanforderungen ge­
mäß § 2 der lVIaschinenverordnung. Der "Cnternehmer 
darf Bodengeräte und Fluggastbrücken erstmals nur in 
Betrieb nehmen, wenn die Voraussetzungen gemäß §§ 3 
und 4 der Maschinenverordnung erfüllt sind. 

(3) Absatz 2 gilt nicht 

1. für Bodengeräte und Fluggastbrücken - ausgenommen 
in Kummer 2 aufgeführte Bodengeräte und Fluggast­
brücken -, die den Anforderungen dieses Abschnittes 
entsprechen und bis zum 31. Dezember 1994 in den 
Verkehr gebracht worden sind, 

2. für Bodengeräte und Fluggastbrücken zum Heben von 
Personen, die den Anforderungen dieses Abschnittes 
entsprechen und bis zum 31. Dezember 1996 in Verkehr 
gebracht worden sind. 

(4) Bodengeräte und Fluggastbrücken, die nicht unter 
Absatz 2 fallen, müssen spätestens am 1. Januar 1997 
mindestens den Anforderungen der Richtlinie 89/655 
EWG entsprechen. 

§ 4b 
Einrichtungen der Luftfahrt 

im i\nwendungsbereich 
der Richtlinie 89/655/EWG 

Einrichtungen der Luftfahrt, die unter den Anwen­
dungsbereich der Richtlinie 89/655/EWG fallen, müssen 
spätestens am 1. Januar 1997 mindestens den Anforderun­
gen dieser Richtlinie entsprechen. 

§5 
Auffällige Arbeitskleidung 

Der Unternehmer hat für auf dem Vorfeld beschäftigte 
Versicherte auffällige Arbeitskleidung zur Verfügung zu 
stellen. Dies gilt nicht für Versicherte, die Dienstkleidung 
tragen, ausgenommen Versicherte, die die Vorflugkon­
trolle durchführen. 

B. 
Besondere Bestimmungen 

für Luftfahrzeuge 

§6 
Räume in Luftfahrzeugen 

(1) Räume von Luftfahrzeugen, in denen sich Versi­
cherte während des Fluges aufhalten können, müssen so 
beschaffen sein, daß Gesundheitsgefahren durch Zugluft, 
unzuträgliche Temperaturen, elektrostatische Aufladung, 
Gase, Luftdruck und ::VIangel an Atemluft unter normalen 
Betriebsbedingungen bis zur höchstzulässigen Flughöhe 
vermieden sind. 

(2) Können die Forderungen nach Absatz 1 durch die 
Beschaffenheit der Räume nicht erfüllt werden, müssen 
für jeden Versicherten geeignete persönliche Schutzaus­
rüstungen vorhanden sein. 

§7 
Fußböden 

(1) Begehbare Fußboden.flächen in Luftfahrzeugen dür­
fen keine Stolperstellen haben; sie müssen eben und 
rutschhemmend ausgeführt und leicht zu reinigen sein. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Teile von Fußböden in 
Frachträumen, die mit Fördereinrichtungen ausgerüstet 
sind. 

(3) Höhenunterschiede begehbarer Fußbodenflächen 
zwischen verschiedenen Funktionsbereichen sind nur 
zulässig, wenn sie konstruktiv bedingt und gekennzeich­
net sind. 

§ 8 
Sitzplätze 

(1) In Luftfahrzeugen muß für jedes Besatzungsmit­
glied ein Sitzplatz vorhanden sein. 

(2) Die ausschließlich für Besatzungsmitglieder be­
stimmten Sitzplätze müssen so beschaffen sein, daß für 
die Versicherten bei bestimmungsgemäßem Betrieb Ver­
letzungen nicht zu erwarten sind. Die Sitzplätze müssen 
mit Schulter- und Beckengurten ausgerüstet sein. Sitz­
plätze für Besatzungsmitglieder iI:J. Cockpit müssen ergo­
nomischen Anforderungen genügen. 

(3) Die für Besatzungsmitglieder vorgesehenen Sitze in 
Luftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 5,7 t müssen mit Kopfstützen ausgerüstet sein. 
Die Kopfstützen der Sitze im Cockpit müssen einstellbar 
sein. 

(4) Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten nicht für 
Ballone, Hängegleiter, Gleitflugzeuge und Ultraleicht­
flugzeuge. 

§9 
Beleuchtung 

~i\.rbeitsplätze im Kabinenbereich müssen ausreichend 
beleuchtet werden können. In Gängen und Treppenberei­
chen muß die Stärke der Allgemeinbeleuchtung mindes­
tens 15 Lux betragen. Die Beleuchtung einzelner Bereiche 
muß unabhängig voneinander schaltbar sein. Die Allge­
meinbeleuchtung von Treppen im Passagierbereich darf 
nur ausschaltbar sein, wenn eine zwangläufige Stufenbe­
leuchtung vorhanden ist. 

§ 10 
Kontroll- und 

Anzeigeeinrichtungen 

Kontroll- und Anzeigeeinrichtungen müssen so ange­
ordnet sein, daß sie leicht zugänglich und gefahrlos 
ablesbar sind. 

§ 11 
Anschlüsse für Elektrogeräte 

Steckdosen für ·w echselspannungen über 50 Volt für 
nicht bordgebundene Elektrogeräte an Bord von Luft­
fahrzeugen müssen mit einem Schutzleiter ausgerüstet 
sein. Der Schutzleiter muß mit der Zelle des Luftfahrzeu­
ges elektrisch leitend verbunden sein. 

§ 12 
Ladungssicherung 

(1) Wird mit Luftfahrzeugen Ladung transportiert, 
müssen Befestigungseinrichtungen zur Ladungssiche­
rung vorhanden sein. Einrichtungen zur Ladungssiche­
rung müssen so beschaffen sein, daß sie gefahrlos erreicht 
und betätigt werden können. 

(2) Das Handgepäck muß so untergebracht werden 
können, daß Versicherte nicht gefährdet werden. 

§ 13 
Bordküchen 

(1) Kücheneinrichtungen und -ausrüstungen an Bord 
müssen so gestaltet und angeordnet sein, daß sie leicht 
und gefahrlos erreicht werden können und Verbrühungen 
und Verbrennungen vermieden werden. 

(2) Kücheneinrichtungen und -ausrüstungen dürfen 
nicht in den Verkehrsbereich hineinragen. 

(3) Scharfe Ecken und Kanten im Küchenbereich 
müssen vermieden sein. 
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§ 14 
Servicewagen, Behälter, Gefäße 

(1) Servicewagen, Behälter und Gefäße müssen so 
beschaffen sein, daß unter normalen Betriebsbedingun­
gen ein Kippen oder unbeabsichtigtes Öffnen vermieden 
ist. Servicewagen müssen mit einer wirksamen und leicht 
zu betätigenden Bremse ausgestattet und mit möglichst 
geringem Kraftaufwand bewegbar sein. 

(2) Servicewagen müssen so beschaffen sein, daß ein 
Kippen, Rutschen oder Herabfallen der mitgeführten 
Behälter und Gefäße unter normalen Betriebsbedingun­
gen vermieden ist. 

§ 15 
Öffnungen an Luftf~hrzeugen 

(1) An Türen von Luftfahrzeugen, die zum Ein- und 
Aussteigen bestimmt sind, muß im Bereich der Türöff­
nung ein Haltegriff angebracht sein; bei Absturzhöhen 
von mehr als 1 m muß beidseitig ein Haltegriff ange­
bracht sein. 

(2) An Türen von Luftfahrzeugen, die zum Ein- und 
Aussteigen bestimmt sind und bei denen die Absturzhöhe 
mehr als 1 m beträgt, müssen Sicherungseinrichtungen 
vorhanden sein, die das Herausfallen von Personen 
verhindern. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für Türen, die ausschließlich dazu 
bestimmt sind, unmittelbar im Türbereich angeordnete 
Sitzplätze zu erreichen. 

(4) Türen von Luftfahrzeugen, die zum Ein- und 
Aussteigen bestimmt sind, müssen Einrichtungen haben, 
die ein sicheres Öffnen und Schließen gewährleisten. 
Betätigungseinrichtungen müssen so angebracht sein, 
daß ein Abstürzen von Versicherten nicht zu erwarten ist. 

(5) Türen von Luftfahrzeugen zum Be- und Entladen 
müssen Einrichtungen haben, die ein sicheres Öffnen und 
Schließen gewährleisten und die sicher erreicht und 
einfach betätigt werden können. 

(6) Für Luken und andere Öffnungen in begehbaren 
Fußbodenflächen von Cockpit und Passagierräumen 
müssen Einrichtungen gegen Hineinstürzen von Versi­
cherten vorhanden sein. 

§ 16 
Vorstehende Bauteile 

(1) Aus der Kontur des am Boden stehenden Luftfahr­
zeuges ständig in Verkehrswege hineinragende scharf­
kantige Bauteile müssen vermieden sein. 

(2) Sind scharfkantige Bauteile nach dem Stand der 
Technik nicht vermeidbar und ragen diese ständig in 
Verkehrswege hinein, so müssen sie auffällig gekenn­
zeichnet sein. 

§ 17 
Anschlüsse an Luftfahrzeugen 

(1) Anschlüsse an Luftfahrzeugen müssen 

- leicht erreichbar sein, 
- leicht und gefahrlos zu betätigen. sein, 
- so beschaffen sein, daß sie nicht untereinander ver-

wechselt werden können, 
- eindeutig gekennzeichnet sein. 

(2) Anschlüsse nach Absatz 1, die bei laufendem 
Triebwerk betätigt werden müssen, müssen so ange­
bracht sein, daß Versicherte nicht gefährdet werden 
können. 

(3) Kraftbetriebene Luftfahrzeuge müssen mit einem 
Erdungsanschluß ausgerüstet sein. 

§ 18 
Ballone, Luftschiffe 

Tragkörper von Ballonen oder Luftschiffen dürfen nur 
mit den für sie bestimmten Gasen gefüllt sein. 

§ 19 
Hängegleiter, Gleitflugzeuge 

und Ultraleichtflugzeuge 

(1) Hängegleiter, Gleitflugzeuge und Ultraleichtflug­
zeuge dürfen als Luftfahrzeuge nur eingesetzt werden, 
wenn für sie Betriebstüchtigkeitsnachweis und Betriebs­
anleitung vorliegen. 

(2) Luftfahrzeuge nach Absatz 1 - einschließlich Gurt­
zeug und Rettungssystem - müssen so beschaffen sein, 
daß sie den zu erwartenden Beanspruchungen im Flugbe­
trieb ohne Beeinträchtigung der Betriebstüchtigkeit ge­
nügen. 

(3) Für Schleppbetrieb vorgesehene Luftfahrzeuge 
müssen mit in jeder Betriebsphase bedienbaren Aus­
klinkvorrichtungen ausgerüstet sein. 

§ 20 
Luftfahrzeuge 

mit ausländischer Zulassung 

Die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 und der§§ 7 bis 17 
gelten nicht für Luftfahrzeuge mit ausländischer Zulas­
sung. 

C. 
Besondere Bestimmungen 

für Bodengeräte 

§ 21 
Kenndaten 

(1) An Bodengeräten müssen folgende Angaben deut­
lich erkennbar und dauerhaft auf einem Fabrikschild 
angegeben sein: 

- Hersteller, Lieferer oder Einführer (Importeur), 
- Typ, Baujahr und Erzeugnisnummer, 
- Eigengewicht; 

an Bodengeräten für den Transport von Lasten zusätz­
lich: 
- das zulässige Gesamtgewicht, 
- die zulässigen Achslasten; 

an Bodengeräten mit bauartbedingter eingeschränkter 
Höchstgeschwindigkeit zusätzlich: 
- die zulässige Geschwindigkeit. 

(2), An kraftbetriebenen Bodengeräten mit Anhänge­
kupplung muß im Bereich der Anhängekupplung die 
zulässige ungebremste Anhängelast deutlich erkennbar 
und dauerhaft angegeben sein. Ist die gebremste Anhän­
gelast höher, so ist auch dieser Wert anzugeben. 

(3) An Schleppstangen für Luftfahrzeuge müssen die 
zum Schleppen vorgesehenen Luftfahrzeug-Typen oder 
die zulässige Schlepplast deutlich erkennbar und dauer­
haft angegeben sein. 

(4) An Hubeinrichtungen muß deutlich erkennbar und 
dauerhaft in unmittelbarer Nähe des Steuerstandes ange­
geben sein: 

- die Tragfähigkeit, 
- die zulässige Lastverteilung, sofern die Tragfähigkeit 

hiervon abhängt. 

§ 22 
Kennzeichnung 

(1) An Hubeinrichtungen, die nicht eingerichtet sind für 

- das Betreten des Lastaufnahmemittels, 
- das Mitfahren auf dem Lastaufnahmemittel, 
- den Aufenthalt unter dem Lastaufnahmemittel, 

müssen entsprechende Hinweise deutlich erkennbar und 
dauerhaft angebracht sein. 

(2) Auf der Hauptplattform von Container- und Palet-­
ten-Hebebühnen müssen Standplätze für beim Hubbe--
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trieb mitfahrende Personen deutlich erkennbar und dau­
erhaft gekennzeichnet sein. 

(3) Teile von Bodengeräten, die während des Betriebes 
über die Fahrzeugkontur in den Arbeits- oder Verkehrs­
bereich hineinreichen können. müssen sich durch Sicher­
heitskennzeichnung deutlich, von der Grundfarbe des 
Bodengerätes abheben. 

(4) An Bodengeräten, deren sicherer Betrieb von der 
Windgesch-..vindigkeit abhängt, muß die höchstzulässige 
Windgeschwindigkeit dauerhaft und leicht erkennbar 
angegeben sein. 

§ 23 
Führerhäuser 

(1) Bodengeräte mit Fahrantrieb, die vonviegend für 
den Einsatz im Freien bestimmt sind, müssen ein ge­
schlossenes Führerhaus haben, das mit Einrichtungen 
zum Beheizen und Belüften der Scheiben sowie an der 
Windschutzscheibe mit mindestens einem Scheibemvi­
scher ausgerüstet ist. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Bodengeräte, bei denen eine 
Ausrüstung mit geschlossenem Führerhaus aufgrund 
ihrer besonderen Einsatzbedingungen nicht möglich ist. 

(3) Bodengeräte mit Fahrantrieb, die mit geschlossenem 
Führerhaus ausgerüstet sind, müssen mindestens 2 Rück­
spiegel haben, die so beschaffen und angebracht sind, daß 
der Fahrer alle für ihn wesentlichen rückwärtigen Ver­
kehrsvorgänge beobachten kann; bei Bodengeräten ohne 
geschlossenem Führerhaus genügt ein Rückspiegel. 

(4) Scheiben von Führerhäusern müssen aus Sicher­
heitsglas bestehen. Scheiben aus Sicherheitsglas, die für 
die Sicht des Fahrzeugführers von Bedeutung sind, 
müssen klar, lichtdurchlässig und weitgehend verzer­
rungsfrei sein. 

§ 24 
Lüftungs-, Heizungs- und 

Kühleinrichtungen, Kälteanlagen 

(1) Eimi.chtungen oder Anlagen für die Beheizung, 
Kühlung und Belüftung von Führerhäusern, Insassenräu­
men und Fahrzeugaufbauten müssen so gebaut und 
installiert sein, daß bei ihrem Behieb Gesundheitsgefah­
ren sowie Feuer- und Explosionsgefahren vermieden 
sind. 

(2) Heizungen in Bodengeräten müssen in amtlich 
genehmigter Bauart ausgeführt sein. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für elektrische Heizungen und 
Heizungen, bei denen als Wärmequelle flüssige Kühlme­
dien des Motors verwendet werden. 

§ 25 
Fahrer-, Beifahrer­
und Mitfahrerplätze 

(1) Fahrerplätze von Bodengeräten müssen so beschaf­
fen und angeordnet sein, daß der Fahrer den Fahrweg 
überblicken und.das Bodengerät sicher führen kann. 

(2) Bodengeräte, die für das Mitfahren von Versicherten 
bestimmt sind, müssen mit geeigneten Sitz- oder Steh­
plätzen ausgerüstet sein, die einen sicheren Aufenthalt 
gewährleisten. 

(3) Sind Mitfahrerplätze als Stehplätze ausgebildet, 
müssen sie 

- innerhalb der seitlichen Kontur des Bodengerätes 
angeordnet sein, 

- je Stehplatz eine mindestens 0,45x0,35 m große rutsch­
hemmende Stehfläche haben, 

- Haltegriffe haben, die griffgünstig zur Stehfläche an­
geordnet sind, 

- so gestaltet sein, daß in den Raum senkrecht über der 
Stehfläche bis zu einer Höhe von 2,0 m keine Geräte­
teile hineinragen und im Bereich des Stehplatzes sich 
keine scharfkantigen oder spitzen Teile befinden. 

(4) Fahrer-, Beifahrer- und Mitfahrerplätze müssen 
ausreichenden Bewegungsfreiraum haben und so be­
schaffen sein, daß für Fahrer, Beifahrer und Mitfahrer 
durch Kanten, Ecken und Profile bei bestimmungsgemä­
ßem Betrieb des Bodengerätes Verletzungen nicht zu 
erwarten sind und durch die Art des verwendeten 
Werkstoffes bei Unfällen das Ausmaß und die Folgen von 
Verletzungen ge1ing bleiben. 

(5) Sitzplätze in Bodengeräten müssen so gestaltet sein, 
daß Körperschäden unter Berücksichtigung arbeitswis­
senschaftlicher Erkenntnisse und des Einsatzzweckes des 
Bodengerätes vermieden werden. 

§ 26 
Befehlseinrichtungen, Stellteile 

(1) Bodengeräte mit Fahrantrieb müssen so eingerichtet 
sein, daß sie gegen unbefugte Benutzung gesichert wer­
den können. 

(2) Stellteile von Befehlseinrichtungen müssen so ein­
ge1ichtet sein, daß die eingeleitete Bewegung nach dem 
Loslassen der Stellteile selbsttätig zum Stillstand kommt. 
Abweichungen sind zulässig, wenn aus betriebstechni­
schen Gründen eine Steuerung mit Selbsthaltung erfor­
derlich ist. 

§ 27 
Kontroll- und 

Anzeigeeinrichtungen 
(1) Bodengeräte müssen mit den zum sicheren Betrieb 

notwendigen Kontroll- und Anzeigeeinrichtungen ausge­
rüstet sein. Diese müssen gut ablesbar und übersichtlich 
angeordnet sein. 

(2) An Bodengeräten müssen die Stellungen, in die 
Lastaufnahmemittel und kraftbetriebene Abstützungen 
vor dem Verfahren der Geräte gebracht werden (Fahr­
stellung), durch eine augenfällige Anzeigeeinrichtung am 
Fahrerplatz erkennbar sein. 

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn Fahrbewegungen nur in 
Fahrstellungen des Lastaufnahmemittels und der Abstüt­
zungen möglich sind. 

(4) Absatz 2 gilt hinsichtlich der Fahrstellungen des 
Lastaufnahmemittels nicht, wenn sich der Fahrerplatz 
auf dem Lastaufnahmemittel befindet oder das Lastauf­
nahmemittel vor dem Fahrerplatz angeordnet ist. 

(5) Bodengeräte, bei denen die waagerechte Aufstellung 
für die Standsicherheit erforderlich ist, müssen mit fest 
angebrachten Einrichtungen zur Kontrolle der waage­
rechten Aufstellung ausgerüstet sein. Diese Einrichtun­
gen müssen gegen unbeabsichtigte Lageveränderung und 
gegen Beschädigung gesichert sein. 

§ 28 
Lenkeinrichtungen 

Lenkeinrichtungen müssen so beschaffen sein, daß 
leichtes und sicheres Lenken des Bodengerätes gewähr­
leistet ist. 

§ 29 
Bremsen 

(1) Bodengeräte mit Fahrantrieb müssen so beschaffen 
sein, daß sie abgebremst und sicher zum Stillstand 
gebracht werden können. Die Betriebsbremse muß eine 
mittlere Verzögerung von mindestens 2,5 m/s 2 oder eine 
Abbremsung von mindestens 40% erreichen. Sofern die 
durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 
30 km/h nicht übersteigt, ist eine mittlere Verzögerung 
von mindestens 1,5 m/s2 oder eine Abbremsung von 
mindestens 30% ausreichend. 

(2) Fahrbare Bodengeräte müssen eine wirksame Fest­
stelleinrichtung haben, mit der das Fahrwerk gegen 
unbeabsichtigte Bewegungen gesichert werden kann. Die 
Feststelleinrichtung muß das Abrollen des beladenen 
Bodengerätes bis zu einer Steigung von ·7% verhindern 
können. 
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§ 30 
Räder, Felgen 

(1) Räder und Felgen müssen so gebaut sein, daß sie bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung und Montage den zu 
erwartenden Beanspruchungen standhalten. 

(2) Fahrwerke mit Luftbereifung dürfen nicht mit 
mittengeteilten Felgen ausgerüstet sein, die durch Punkt­
schweißungen oder Senkkopfschrauben verbunden sind. 

(3) lvlittengeteilte Felgen für Luftbereifung müssen so 
beschaffen sein, daß sie erst geteilt werden können, 
nachdem sie vom Bodengerät abgenommen worden sind. 

§ 31 
Abgase 

Einrichtungen zum Abführen von Abgasen an Boden­
geräten müssen so beschaffen und angeordnet sein, daß 
Versicherte an, in oder auf dem Bodengerät weitgehend 
vor Verbrennungs- und Vergiftungsgefahren geschützt 
sind. Insbesondere müssen 

- Abgasleitungen im Arbeits- und Verkehrsbereich mit 
Schutzeinrichtungen gegen Verbrennungen ausgerüs­
tet sein, 

- Mündungen von Abgasleitungen so angeordnet sein, 
daß austretende Abgase nicht in den Arbeitsbereich 
von Beschäftigten am Bodengerät gerichtet sind. 

§ 32 
Lichttechnische Einrichtungen 

(1) Bodengeräte mit Fahrantrieb müssen mit folgenden 
lichttechnischen Einrichtungen ausgerüstet sein: 

- zwei Scheinwerfer, 
- zwei Schlußleuchten, 
- zwei rote Rückstrahler, 
- zwei Bremsleuchten für rotes Licht, 
- an Vorder- und Rückseite Fahrtrichtungsanzeiger für 

gelbes Blinldicht, 
- zwei Rückfahrscheinwerfer für weißes Licht. 

(2) Anhängefahrzeuge müssen mit zvvei dreieckigen 
roten Rückstrahlern mit mindestens 150 mm Seitenlänge 
und beidseitigen gelben Seitenstrahlern oder ersatzweise 
mit an allen vier Ecken aufgebrachten rot-weiß oder 
gelb-schwarz schraffierten retroreflektierenden iVIarkie­
rungen ausgerüstet sein. 

(3) Lichttechnische Einrichtungen - ausgenommen 
Rundumleuchten - müssen nahe an den Außenkanten des 
Bodengerätes und möglichst symmetrisch zur Fahrzeug­
längsachse und parallel zur Fahrbahnebene angebracht 
sein. 

§ 33 
Einrichtungen für Schallzeichen 

Bodengeräte mit Fahrantrieb müssen Einrichtungen 
für deutlich wahrnehmbare Schallzeichen haben. 

§ 34 
Arbeitsplätze und Verkehrswege 

auf Bodengeräten 

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Bodengeräten 
müssen einen sicheren Aufenthalt gewährleisten; insbe­
sondere müssen 

- Laufstege eine Breite von mindestens 400 mm haben, 
- Standflächen zur Betätigung am Bodengerät ange-

brachter Aggregate Abmessungen von mindestens 
400x500 mm haben; 

- Arbeitsbühnen an Füll- und Anschlußeinrichtungen 
von Aufbauten vorhanden sein, 

- Laufstege und Standflächen aus rutschhemmenden 
Rosten bestehen, 

- Haltegriffe oder andere Haltemöglichkeiten den Lauf­
stegen, Standflächen oder Arbeitsbühnen zugeordnet 
sein. 

(2) Ist aus betriebs- oder festigkeitstechnischen Grün­
den die Anbringung von rutschhemmenden Rosten nicht 
möglich, sind andere rutschhemmende Beläge zu verwen­
den. 

(3) Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Bodengeräten 
mit Absturzhöhen von mehr als 1 m müssen feststehende. 

-mindestens 1.0 m hohe Geländer haben. Geländer müssen 
so bemessen 'und die Verankerungen und Verbindungen 
der Geländerteile so ausgeführt sein, daß sie einer an 
seiner Oberkante horizontal angreifenden Einzelkraft 
von 300 N standhalten. Laufstege müssen so lang sein, daß 
sie über das letzte Betätigungselement um mindestens 
500 mm hinausragen, wenn sie nicht allseitig gegen 
Absturz gesichert sind. 

(4) Ist die Anbringung von mindestens 1,0 m hohen 
feststehenden Geländern aus verkehrs- oder betriebs­
technischen Gründen nicht möglich, müssen klappbare 
oder versenkbare Geländer vorhanden sein. 

(5) Ist die Anbringung von Geländern aus starrem 
Material aus betriebstechnischen Gründen nicht möglich, 
sind straffgespannte, witterungsbeständige Seile oder 
Gurte zulässig, wenn die gleiche Sicherheit gewährleistet 
ist. 

(6) Bewegliche Teile des Geländers müssen in der 
Schutzstellung gegen unbeabsichtigte Lageveränderung 
gesichert werden können. Schwenk- oder klappbare Teile 
des Geländers dürfen sich nicht nach außen schwenken 
oder umklappen lassen. 

(7) Abweichend von Absatz 3 sind an Be- und EntladE:­
stellen Geländer nicht erforderlich, wenn 

1. für jede mitfahrende Person ein Standplatz von min­
destens 400x500 mm mit Festhaltemöglichkeit vorhan­
den und mindestens 2 m von den Ladeseiten entfernt 
ist oder 

2. die seitliche Absturzsicherung an der Übergabestelle 
vom Lastaufnahmemittel zum Luftfahrzeug der Kon­
tur des Luftfahrzeuges angepaßt werden kann. 

(8) Abweichend von Absatz 3 dürfen Geländer bei För­
derbandwagen an den freiliegenden Längsseiten des 
Bandes einen mindestens 850 mm hohen Handlauf haben. 

(9) Abweichend von Absatz 6 dürfen an Förderbandwa-
gen Geländer nach außen abgeklappt werden können. 

§ 35 
Ein- und Ausstiege, Aufstiege 

(1) Fahrer-, Mitfahrer- und Arbeitsplätze sowie Ver­
kehrswege auf Bodengeräten müssen gefahrlos erreicht 
und verlassen werden können. Insbesondere müssen 
Aufstiege mit ausreichend breiten und tiefen Trittflächen 
mit rutsch.hemmender Oberfläche sowie zweckmäßig 
angebrachte Haltegriffe vorhanden sein. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist ein besonderer Auf­
stieg bei Bodengeräten nicht erforderlich, wenn 

1. Einstiege nicht höher als 500 mm über dem Boden 
liegen 

und 

2. geeignete Teile der Konstruktion die Funktion eines 
Aufstieges übernehmen. 

(3) Als Aufstiege sind unzulässig: 

- Reifen, 
- ringförmige Tritte an Radnaben oder Felgen, 
- Metallsprossen mit rundem Querschnitt, 
- 11:etallsprossen ohne Profilierung. 

(4) An hochgelegenen Arbeitsplätzen der Bodengeräte 
müssen Zugangsstellen durch sichere Übersteigemöglich­
keiten erreicht und verlassen werden können. Zwischen 
der Zugangsstelle und dem zu betretenden Teil des 
Arbeitsplatzes darf der horizontale Abstand nicht mehr 
als 0,1 m betragen. 

(5) Beträgt der horizontale Abstand zwischen hochgele­
genen Arbeitsplätzen auf Luftfahrzeugen und Lastauf­
nahmemitteln des Bodengerätes mehr als 0,1 m, müssen 
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gegen Verrutschen sicherbare Einrichtungen vorhanden 
sein, mit denen der Abstand zwischen den hochgelegenen 
Arbeitsplätzen überbrückt werden kann. 

§ 36 
Quetsch- und Seherstellen 

(1) Quetsch- und Seherstellen an Bodengeräten müssen 
durch ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen be­
wegten Teilen oder zwischen bewegten und festen Teilen 
vermieden sein. 

(2) Können die FordeTungen nach Absatz 1 bei Boden­
geräten mit Hubeinrichtung nicht erfüllt werden, müssen 
andere Sicherungsmaßnahmen, die eine Gefährdung von 
Personen durch das Lastaufnahmemittel vermeiden, ge­
troffen sein. 

§ 37 
Einrichtungen zur Ladungssicherung, 

Aufbauten 
(1) Ladungen auf Bodengeräten müssen gegen Verrut­

schen, Verrollen, Umfallen und Herabfallen gesichert 
werden können. 

(2) Bewegliche An- und Aufbauteile sowie Zubehör von 
Bodengeräten müssen gegen unbeabsichtigte Bewegun­
gen gesichert werden können. 

§ 38 
Antriebe 

(1) Antriebe für Lastaufnahmemittel und Abstützungen 
müssen so beschaffen sein, daß alle Bewegungen mög­
lichst ruckfrei durchgeführt werden können und unbeab­
sichtigte Bewegungen verhindert sind. 

(2) ~astaufnahmemittel und Abstützungen müssen ge­
gen l.7berschreiten der zulässigen Belastung von der 
Antriebsseite her gesichert sein. 

§ 39 
Verriegelungen an Bodengeräten 

(1) Werden von Hubeinrichtungen aus Antriebsmotoren 
eingeschaltet oder- angelassen, dürfen keine unbeabsich­
tigten Fahrbewegungen ausgelöst werden können. 

(2) Kippbare oder anhebbare Aufbauten müssen gegen 
unbeabsichtigtes Absinken oder Zurückschlagen gesi­
chert werden können. Diese Aufbauten müssen in gekipp­
tem oder angehobenem Zustand mindestens in einer 
Stellung formschlüssig gesichert werden können. Die 
Sicherungen müssen selbsttätig wirken, wenn sich Versi­
cherte betriebsmäßig auf oder unter gekippte oder ange­
hobene Fahrzeugaufbauten begeben müssen oder wenn 
die angehobene Stellung die Transportstellung ist. 

(3) Das Überschreiten der zulässigen Endstellung der 
Kipp-, Schwenk-, Teleskop- .oder Hubbewegung muß 
mechanisch verhindert sein. 

§ 40 
Bauteile von hydraulischen 

und pneumatischen Einrichtungen 
(1) Schläuche, Rohrleitungen, Verbindungen und son­

stige Bauteile von hydraulischen und pneumatischen 
Einrichtungen von Bodengeräten müssen für die Bean­
spruchung durch betriebsmäßig zu erwartende Druck­
stöße ausgelegt sein. 

(2) Druckleitungen von hydraulischen und pneumati­
schen Einrichtungen müssen mit einem Druckbegren­
zungsventil ausgerüstet sein, welches verhindert, daß das 
l,4fache des statischen Drucks bei der zulässigen Belas­
tung von der Antriebsseite her überschritten wird. 
Druckbegrenzungsventile müssen gegen Verstellen durch 
Unbefugte gesichert sein. 

(3) Hydrauliksysteme müssen entlüftet werden können. 

(4) In jedem Hydraulikkreis muß im Druckteil an leicht 
zugänglicher Stelle eine Anschlußmöglichkeit für ein 
Prüfmanometer vorhanden sein. 

(5) Absatz 4 gilt nicht für hydraulische Bremsanlagen. 

(6) Der Stand der Hydraulikflüssigkeit in Vorratsbe­
hältern muß leicht feststellbar sein. Der niedrigste und 
der höchstzulässige Stand muß deutlich markiert sein. 

(7) Vorratsbehälter für Hydraulikflüssigkeiten müssen 
so bemessen sein, daß bei voll ausgefahrenen Arbeitszy­
lindern noch mindestens 10% der gesamten Hydraulik­
flüssigkeitsmenge vorhanden ist. 

(8) Wird der Druck für den hydraulischen Antrieb 
durch ein Gaspolster im Vorratsbehälter erzeugt, muß 
eine selbsttätige Abschaltung des Antriebes erfolgen, 
sobald der zulässige ::.VIindestvorrat der Hydraulikflüssig­
keit unterschritten wird. 

§ 41 
Störungen im Hydraulik-, Pneumatik­

oder lVIechaniksystem 
(1) Hubeinrichtungen mit hydraulischem oder pneuma­

tischem Antrieb müssen so eingerichtet sein, daß bei 
Undichtigkeiten im Leitungssystem das 1,5-fache der 
betriebsmäßigen Senkgeschwindigkeit des Lastaufnah­
memittels nicht überschritten wird. 

(2) Hubeinrichtungen nach Absatz 1, die dafür be­
stimmt sind, daß sich Personen unter dem Lastaufnahme­
mittel oder der Last aufhalten, müssen so eingerichtet 
sein, daß sich das Lastaufnahmemittel bei Undichtigkei­
ten im Leitungssystem aus der Grundstellung nicht und 
aus der jeweiligen Arbeitsstellung um nicht mehr als 
100 mm bewegen kann. 

(3) Hubeinrichtungen, deren Lastaufnahmemittel von 
Seilen oder Ketten gehalten wird, und Hubeinrichtungen 
mit mechanischem Triebwerk müssen so eingerichtet 
sein, daß sich das Lastaufnahmemittel bei Seil-, Ketten-, 
Tragmutter- oder Getriebebruch um nicht mehr als 
100 mm bewegen kann. Die Sicherheitseinrichtung muß 
sowohl in Ruhestellung als auch während der Hub- und 
Senkbewegung wirksam sein. Bei ihrem Ansprechen muß 
der Antrieb selbsttätig abschalten. 

(4) Abweichend von Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 muß 
bei Hubeinrichtungen, 

- deren Lastaufnahmemittel über die äußere Begrenzung 
des Gerätes hinausragt oder hinausbewegt werden 
kann 

oder 

- deren Lastaufnahmemittel eine zum Luftfahrzeug defi-
nierte Arbeitshöhe einhalten muß, 

bei Undichtigkeiten im Leitungssystem oder bei Seil-, 
Ketten-, Tragmutter-, oder Getriebebruch jede Bewegung 
verhindert sein. 

(5) Werden als Sicherheitseinrichtungen im Sinne des 
Absatzes 3 Seile, Ketten, Tragmuttern oder Getriebe 
verwendet, die unbelastet mitlaufen und vom betriebs­
mäßigen Tragmittel unabhängig sind, darf nach einem 
Seil-, Ketten-, Tragmutter- oder Getriebebruch ein Wie­
deranfahren aus der Grundstellung des Lastaufnahme­
mittels nicht mehr möglich sein. 

(6) Die Sicherheitseinrichtungen nach Absätzen 2 bis 4 
dürfen gelöst werden können, um das Lastaufnahmemit­
tel bei Störungen im Hydraulik-, Pneumatik- oder Me­
chaniksystem in die Grundstellung zu fahren. Sie müssen 
jedoch beim Loslassen der Befehlseinrichtung wieder 
selbsttätig wirksam werden. Die Sicherheitseinrichtung 
darf bei Federbruch nicht unwirksam werden. 

§ 42 
Tragkonstruktionen 

von Hubeinrichtungen 

(1) Tragende Teile von Bodengeräten mit Hubeinrich­
tung müssen für die bei bestimmungsgemäßer Verwen­
dung auftretenden Beanspruchungen bemessen sein. 

(2) Beim Ansprechen von Sicherheitseinrichtungen 
auftretende Belastungen müssen von den betriebsmäßig 
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tragenden Teilen der Hebebühne elastisch aufgenommen 
werden können. 

(3) Besteht die Tragkonstruktion aus einzelnen zusam­
mengesetzten Teilen, müssen diese formschlüssig mitein­
ander verbunden und so gesichert sein, daß ein unbeab­
sichtigtes Lösen verhindert ist. Ist zur Vermeidung von 
Überbeanspruchungen bei der Bewegung verschiedener 
Teile der Tragkonstruktion eine bestimmte Reihenfolge 
erforderlich, muß diese zwangläufig sichergestellt sein. 

(4) Lastaufnahmemittel an Bodengeräten müssen so 
gebaut und befestigt sein, daß sie nicht pendeln, sich 
nicht unbeabsichtigt neigen, vertikal drehen und hori­
zontal verschieben können. 

(5) Rollsicherungen an Lastaufnahmemitteln von Hebe­
bühnen zur Aufnahme von Luftfracht-Paletten oder 
-Containern müssen selbsttätig wirken. Rollsi~herungen 
an Lastaufnahmemitteln, die zur gleichzeitigen Auf­
nahme mehrerer Luftfracht-Paletten und -Container 
bestimmt sind, müssen unabhängig voneinander wirksam 
werden. 

(6) Lastaufnahmemittel müssen bei allen Bewegungen 
zwangläufig formschlüssig parallel geführt sein, wobei 
Regelabweichungen bis zu 5 Grad zulässig sind. Bei 
Versagen der Antriebskraft oder der Steuerung, bei 
Undichtigkeiten im hydraulischen oder pneumatischen 
Leitungssystem oder bei Versagen eines tragenden Paral­
lelführungselementes darf eine zusätzliche Neigung des 
Lastaufnahmemittels von 5 Grad nicht überschritten 
werden können. Tragende Parallelführungselemente -
ausgenommen Seile, Ketten und Tragmuttern - gelten als 
gegen Versagen gesichert, wenn sie für die 1,4fache 
Beanspruchung ausgelegt sind. Wird ein Lastaufnahme­
mittel von mehreren Tragmitteln getragen, die nicht 
zwangläufig formschlüssig geführt sind, muß eine 
Gleichlaufsicherung vorhanden sein, die bei einer Nei­
gung des Lastaufnahmemittels größer als 5 Grad die 
Funktion eines Not-Aus-Schalters übernimmt. 

(7) Bodengeräte, bei denen die Senkbewegung des 
Lastaufnahmemittels durch Eigengewicht erfolgt, müs­
sen mit Einrichtungen ausgerüstet sein, die bei einem 
unbeabsichtigten Blockieren des Lastaufnahmemittels 
den Antrieb abschalten und die Senkbewegung aller 
Tragmittel unterbrechen. 

§ 43 
Tragmittel 

von Hubeinrichtungen 
(1) Als Tragmittel von Hubeinrichtungen dürfen nur 

Stahldrahtseile, Stahlgelenkketten, Kolben mit Zylinder, 
Spindeln, Tragmuttern oder Zahnstangen verwendet 
werden. Tragmittel aus Kunststoff sind nicht zulässig. 

(2) Stahldrahtseile müssen verzinkt sein und aus min­
destens 114 Einzeldrähten bestehen. Die Nennfestigkeit 
des Einzeldrahtes muß mindestens 1570 N/mm2 betragen 
und darf 2000 N/mm2 nicht überschreiten. Als Seilverbin­
dung dürfen nur Spleiße, Vergußhülsen, Aluminiumpreß­
hülsen, Seilschlösser oder Keilendklemmen verwendet 
werden. Seilösen müssen mit eingelegter Kausche herge­
stellt sein. 

(3) Bei Bodengeräten mit Hubeinrichtungen, die dafür 
bestimmt sind, daß Personen 

- auf dem Lastaufnahmemittel mitfahren, 
- das angehobene Lastaufnahmemittel betreten 

oder 
- sich unter dem Lastaufnahmemittel oder der Last 

aufhalten, 

muß die rechnerische Bruchkraft von Stahldrahtseilen 
bei Handantrieb mindestens das 8fache, bei Kraftantrieb 
mindestens das lOfache der zulässigen statischen Bela­
stung betragen. Bei kraftbetriebenen Hubeinrichtungen 
darf der Durchmesser von Stahldrahtseilen 7 mm nicht 
unterschreiten. 

(4) Die Bruchkraft von Stahlgelenkketten muß mindes­
tens das 6fache, bei Bodengeräten mit Hubeinrichtungen, 
die dafür bestimmt sind, daß Personen auf dem Lastauf-

nahmemittel mitfahren, das angehobene Lastaufnahme­
mittel betreten oder sich darunter aufhalten, mindestens 
das 8fache der zulässigen statischen Belastung betragen. 

(5) Von Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 abweichende 
Tragmittel und Seilverbindungen sind zulässig, wenn 
Eignung und Gleichwertigkeit gegeben sind. 

§ 44 
Standsicherheit bei Bodengeräten 

mit Hubeinrichtung 

(1) Bodengeräte mit Hubeinrichtung müssen so be­
schaffen sein, daß die Standsicherheit in jeder Stellung 
des Lastaufnahmemittels bei bestimmungsgemäßer Ver­
wendung auch bei ungünstiger Lastverteilung und un­
günstigem Windangriff gewährleistet ist. 

(2) An Bodengeräten mit Hubeinrichtung und mit 
Luftbereifung, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
ohne Abstützungen arbeiten, darf die Standsicherheit 
durch das Entweichen der Luft aus einem oder mehreren 
Reifen nicht beeinträchtigt werden können. 

(3) Abstützungen, die zur waagerechten Aufstellung 
oder zur Gewährleistung der Standsicherheit erforder­
lich sind, müssen sowohl in Arbeitsstellung als auch in 
Fahrstellung gegen unbeabsichtigte Lageveränderung 
durch selbsthemmende Getriebe gesichert sein oder 
durch Formschluß gegen unbeabsichtigte Lageverände­
rung gesichert werden können. 

(4) Abstützungen zur Vergrößerung der Standsicherheit 
müssen so beschaffen sein, daß Geländeneigungen und 
Bodenunebenheiten ausgeglichen werden können. Bo­
denteller müssen mindestens 10 Grad gegen die Waage­
rechte in alle Richtungen schwenkbar sein. 

(5) Ist bei Bodengeräten mit Hubeinrichtung die Stand­
sicherheit nur bei blockiertem Federweg zwischen Auf­
bau und Achsen gewährleistet, dürfen Hub-, Dreh- oder 
Verschiebebewegungen der Plattform erst möglich sein, 
wenn der Federweg blockiert ist. 

(6) Abstützungen dürfen nur eingezogen und die Feder­
wege nur freigegeben werden können, wenn die Standsi­
cherheit erhalten bleibt. 

(7) Wird die Standsicherheit durch Kipp-, Hub-, 
Schwenk- oder Teleskopbewegungen beeinträchtigt, so 
müssen die Befehlseinrichtungen zur Steuerung dieser 
Bewegungen und des Fahrantriebs gegenseitig verriegelt 
sein. 

§ 45 
Steuerplätze 

für Hubeinrichtungen 
(1) Steuerplätze für Hubeinrichtungen müssen so ange-­

ordnet und gestaltet sein, daß die Bedienungsperson 

- nicht durch die Last, die Bewegung der Hubeinrichtung 
oder von Teilen der Hul:Jeinrichtung gefährdet wird, 

- nicht der Absturzgefahr ausgesetzt ist 

und 

- das Lastaufnahmemittel und die Last bei allen Bewe-­
g~ngen beobachten kann. 

(2) Kann eine Bewegung von mehreren Steuerplätzen 
aus gesteuert werden, müssen die Stellteile gegeneinan­
der so verriegelt sein, daß eine Steuerung nur von einen 
Steuerplatz aus möglich ist. 

(3) Steuerplätze für Abstützungen, die in Arbeits- und 
Verkehrsbereiche hineinragen können, müssen so ange­
ordnet und gestaltet sein, daß die Bedienungsperson die 
Bewegung der Abstützungen beobachten kann. 

(4) Ist das Lastaufnahmemittel für die Vertikalfahrt 
von Personen bestimmt, muß sich der Steuerplatz für 
diese Bewegung auf dem Lastaufnahmemittel befinden. 

§ 46 
Notabschaltung, Notabsenkung 

an Hubeinrichtung~n 
(1) An Hubeinrichtungen mit mehr als 2 m Hubhöhe 

über Flur, die pneumatisch, hydraulisch oder elektrisch 
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gesteuert und für die lVIitfahrt von Personen auf dem 
Lastaufnahmemittel bestimmt sind, muß bei einem Ver­
sagen der Steuerung die eingeleitete Bewegung von dem 
jeweiligen Steuerplatz aus unterbrochen werden können. 

(2) Bei Ausfall des Antriebs von Hubeinrichtungen muß 
das Lastaufnahmemittel in die Stellung, in der ein 
gefahrloses Verlassen der Plattform möglich ist, gefahren 
werden können. 

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn die Plattform in jeder 
Stellung über fest angebrachte Leitern erreicht und 
verlassen werden kann. 

§ 47 

Betriebsgeschwindigkeiten 

(1) Die Fahrgeschwindigkeit des Bodengerätes muß 
zwangläufig auf 6 km/h begrenzt sein 

1. bei Betrieb des Bodengerätes durch Mitgänger, 

2. wenn ein Lastaufnahmemittel. das für die Mitfahrt von 
Versicherten vorgesehen ist,' aus der Ruhestellung 
herausgefahren ist 
oder 

3. bei Bodengeräten ohne festen Fahrerstand. 

(2) Die Hub- und Senkgeschwindigkeit des Lastauf­
nahmemittels von Hubgeräten darf 0,4 m/s nicht über­
schreiten können. 

§ 48 
Verbindungseinrichtungen 

(1) Einrichtungen zur Verbindung von Bodengeräten 
untereinander und Bodengeräten mii Luftfahrzeugen 
müssen gegen unbeabsichtigtes Lösen formschlüssig gesi­
chert werden können. Die Wirksamkeit der formschlüssi­
gen Sicherung muß durch Sichtkontrolle festgestellt 
werden können. Verbindungseinrichtungen müssen leicht 
und gefahrlos betätigt ,verden können. 

(2) Anhängekupplungen an Bodengeräten müssen 
selbsttätig wirken. Balzenkupplungen müssen ein ausrei­
chend bemessenes Fangmaul und Sattelkupplungen eine 
Leiteinrichtung haben. 

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht für 

1. Zugmaschinen oder selbstfahrende Arbeitsmaschinen, 
die so gebaut sind, daß der Fahrer den Kuppelvorgang 
vom Fahrer- oder Bedienungsplatz aus beobachten 
kann, 

2. maschinell angetriebene Fahrzeuge mit Zugkugel­
kupplung zur Verbindung mit einachsigen Anhängern 
mit einer vom Hersteller angegebenen zulässigen 
Achslast von nicht mehr als 3000 kg, 

3. Anhänger bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht 
von 8000 kg, 

4. Schleppstangen. 

(4) Bei Bolzenkupplungen darf der Abstand zwischen 
Mitte Kuppelbolzen und Hinterkante des Bodengeräte­
aufbaues 420 mm nicht überschreiten. 

(5) Zuggabeln und Zugdeichseln von Mehrachsanhän­
gern müssen bodenfrei sein. Die Bodenfreiheit der Zugöse 
muß mindestens 150 mm betragen. Sie muß jeweils in 
Höhe des Kupplungsmauls einstellbar sein. Zuggabeln 
und Zugdeichseln müssen· so eingerichtet sein, daß sie 
nicht unbeabsichtigt herauf- oder herunterschlagen kön­
nen. 

(6) Absatz 5 Satz 3 gilt nicht für Transpor:tanhänger, 
Flugzeugheber, Flugzeugradwechselheber, Sauerstoff-/ 
Stickstoffwagen, Wartungstreppen, Servicetreppen und 
Fluggasttreppen. 

(7) Stützeinrichtungen an Sattelanhängern und an 
einachsigen Anhängern müssen höhenverstellbar sein. 

(8) Handbewegte Bodengeräte müssen zum Ziehen oder 
Schieben geeignete Griffe oder Griffmulden haben, die 
an der Rahmenkonstruktion oder an der Deichsel so 

angeordnet sein müssen, daß bei ihrer Benutzung Hand­
oder Fußverletzungen vermieden werden. 

{9) Schleppstangen für Luftfahrzeuge müssen mit ei­
nem höhenverstellbaren Fahrwerk ausgerüstet sein, 
wenn die Hebekraft am Kuppelpunkt 300 N überschreitet. 

§ 49 
Anschlüsse von Bodengeräten 

Anschlüsse von Bodengeräten zur Luftfahrzeugver­
und -entsorgung müssen eindeutig gekennzeichnet und so 
beschaffen sein, daß sie nicht miteinander verwechselt 
werden können. 

§ 50 
Ortsveränderliche Treppen 

(1) Ortsveränderliche Treppen müssen sicher begehbar 
sein. 

(2) Ortsveränderliche Treppen müssen mit Sicherungen· 
gegen Absturz von Versicherten ausgerüstet sein. 

(3) Ortsveränderliche Treppen müssen ausreichend 
standsicher sein. 

(4) Ortsveränderliche Treppen müssen gegen unbeab­
sichtigtes Wegrollen gesichert werden können. 

(5) Ortsveränderliche Treppen mit Höhenanpassung 
müssen mit Einrichtungen versehen sein, die ein unbeab­
sichtigtes Absinken der Plattform selbsttätig und form­
schlüssig verhindern. 

(6) Fluggast- und Servicetreppen müssen mit Einrich­
tungen versehen sein, die anzeigen, daß die Treppe nicht 
betreten werden darf. 

§ 51 
Segelflugzeug-Schleppgeräte 

(1) Der Steuerstand für Schleppgeräte im Segelflugbe­
trieb muß so beschaffen sein, daß das Steuerpersonal 
durch gerissene oder herabfallende Seile nicht verletzt 
werden kann. 

(2) Schleppgeräte müssen mit Kappvorrichtungen für 
das Schleppseil ausgerüstet sein. 

{3) Schleppgeräte müssen so gesichert werden können, 
daß sie während des Betriebes ihre Lage nicht verändern. 

§ 52 
Vorbeugende Instandhaltung 

Bauteile, die regelmäßig überwacht werden müssen, 
müssen so angeordnet sein, daß die Überwachung leicht 
und gefahrlos möglich ist. 

D. 
Besondere Bestimmungen 

für Einrichtungen der Luftfahrt 

§ 53 
Verkehrswege und -flächen 

(1) Verkehrswege und-flächen auf Flugplätzen müssen 
gekennzeichnet sein, soweit sie nicht durch Bau oder 
Konstruktion eindeutig als solche erkennbar sind. 

(2) Die Lage der Abfertigungspiätze für Luftfahrzeuge 
muß so festgelegt sein, daß Versicherte unter Berücksich­
tigung der Luftfahrzeugtypen weitgehend vor den von 
Luftfahrzeug~n ausgehenden Gefahren geschützt sind. 

(3) Fuhren Verkehrswege für Fahrzeuge an unüber­
sichtlichen Ausgängen in nicht mehr als 1 m Abstand 
vorbei, so müssen diese Gefahrstellen durch Abschran­
kungen gesichert sein. 

{4) Fahrbereiche der Fahrwerkräder von Fluggastbrük­
ken müssen auf dem Vorfeldboden gekennzeichnet sein. 

§ 54 
Fluggastbrücken 

(1) Fluggastbrücken müssen in allen Betriebsstellungen 
sicher begehbar sein. 
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(2) Quetsch- und Seherstellen an Fluggastbrücken 
müssen vermieden oder, wo dies nicht möglich ist, auf 
andere Weise so gesichert sein, daß Versicherte nicht 
gefährdet werden können. 

(3) Fluggastbrücken müssen an der Übergangsstelle 
zum Luftfahrzeug mit Einrichtungen gegen Absturz von 
Versicherten ausgerüstet sein. 

(4) Tore zum Verschließen der Fluggastbrücken müssen 
sich leicht und gefahrlos betätigen lassen. 

(5) Fluggastbrücken müssen mit Sicherungen gegen 
überfahren von Versicherten ausgerüstet sein. 

(6) Fluggastbrücken müssen mit Einrichtungen verse­
hen sein, die ein unbeabsichtigtes Absinken verhindern. 

(7) Werden als Einrichtungen gegen unbeabsichtigtes 
Absinken Seile, Ketten, Tragmuttern oder Getriebe ver­
wendet, die unbelastet mitlaufen und vom betriebsmäßi­
gen Tragmittel unabhängig sind, darf nach einem Seil-, 
Ketten-, Tragmutter- oder Getriebebruch ein Wiederan­
fahren aus der Grundstellung nicht möglich sein. 

(8) Zugangstreppen an Fluggastbrücken müssen § 50 
Abs. 1 und 2 entsprechen. 

IV. 
Betrieb 

§ 55 
Betriebsanweisungen 

(1) Der Unternehmer hat schriftliche Betriebsanwei­
sungen in verständlicher Form und Sprache über die 
Gefahren am Boden und an Bord aufzustellen und den 
Versicherten zur Kenntnis zu bringen. Die Betriebsan­
weisung über die Gefahren an Bord hat insbesondere zu 
enthalten: 

- Regelungen für die Versicherten zur Aufrechterhaltung 
von Sicherheit und Ordnung, 

- Regelung des Umgangs mit Desinfektions- und Desin­
sektionsmi tteln. 

(2) Die Versicherten haben die Betriebsanweisungen zu 
beachten. 

(3) Nimmt der Unternehmer ein Luftfahrzeug mit 
ausländischer Zulassung in Betrieb, hat er zu prüfen, ob 
es den Bestimmungen des§ 6 Abs. 1 und der§§ 7 bis 17 
entspricht. Soweit dies nicht der Fall ist, hat er die 
Besatzungsmitglieder über die Abw·eichung besonders zu 
unterrichten und die zur Abwendung von Unfallgefahren 
geeigneten Maßnahmen festzulegen. 

§ 56 
Betreten und Verlassen von Luftfahrzeugen 

(1) Versicherte dürfen Luftfahrzeuge nur über die 
hierfür vorgesehenen Einrichtungen betreten oder verlas­
sen. 

(2) Versicherte müssen vorhandene Sicherheitseinrich­
tungen, die ein Zugangsverbot zur Treppe bewirken, an 
Fluggast- und Servicetreppen beim Positionieren am 
Luftfahrzeug bestimmungsgemäß verwenden. 

(3) Versicherte dürfen Fluggast- und Servicetreppen 
· nicht betreten, wenn die Treppen durch Sicherheitsein­
richtungen, die ein Zugangsverbot zur Treppe bewirken, 
gesperrt sind. 

§ 57 
Rollen von Luftfahrzeug,en am Boden 

Während des Rollens von Luftfahrzeugen am Boden 
müssen die Besatzungsmitglieder auf den festgelegten 
Plätzen sitzen und die Sicherheitsgurte bestimmungsge­
mäß benutzen, soweit ihre Dienstpflichten es zulassen. 

§ 58 
Benutzen von Schulter- und Beckengurten 

Versicherte in Luftfahrzeugen haben Schulter- und 
Beckengurte nach§ 8 Abs. 2 entsprechend den Regelun­
gen der Betriebsanweisung zu benutzen. 

§ 59 
Verfahren von Servicewagen 

(1) Versicherte haben dafür zu sorgen, daß das Verfah­
ren von Servicewagen an Bord leicht und gefahrlos 
möglich ist. 

(2) Versicherte dürfen Servicewagen nicht in Querrich­
tung verfahren. 

§ 60 
Kontrollen an Bord 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß im 
Passagierbereich und in Toilettenräumen regelmäßig 
Kontrollgäng~ durchgeführt werden. 

(2) Versicherte haben bei Kontrollgängen und Arbeiten 
im abgedunkelten Passagierbereich Taschenlampen zu 
benutzen. 

§ 61 
Sicherung von Öffnungen 

an Luftfahrzeugen am Boden 
(1) Versicherte dürfen Türen an Luftfahrzeugen mit 

Absturzhöhen von mehr als 1 m von innen nur öffnen, 
wenn von außen Fluggastbrücken oder Bodengeräte 
angefahren sind, die das Abstürzen verhindern. 

(2) Absatz 1 gilt nicht bei der Benutzung von bordeige­
nen Treppen un~. Bodengeräten oder Fluggastbrücken, 
deren Bauart ein Offnen der Tür nach dem Anlegen nicht 
erlaubt. In diesen Fällen darf die Tür erst unmittelbar vor 
dem Ausfahren oder Ausklappen der Treppe oder des 
Ausstieges oder dem Anfahren des Bodengerätes oder der 
Fluggastbrücke geöffnet werden. 

(3) Versicherte dürfen Bodengeräte oder Fluggastbrük­
ken erst nach dem Schließen der Tür wegfahren. 

(4) Absatz 3 gilt nicht bei der Benutzung von bordeige­
nen Treppen, Bodengeräten und Fluggastbrücken, deren 
Bauart ein Schließen der Tür vor dem Ablegen nicht 
erlaubt. In diesen Fällen muß die Tür unmittelbar nach 
dem Einfahren der Treppe oder Ablegen des Bodengerä­
tes oder der Fluggastbrücke geschlossen werden. 

(5) Versicherte haben Türen in Luftfahrzeugen, die in 
Ausnahmefällen aus Gründen der Sicherheit. Kontrolle 
oder Belüftung geöffnet sind, ohne daß Fluggasttreppen 
oder Bodengeräte angefahren oder bordeigene Treppen 
oder Ausstiege ausgeklappt sind, so zu sichern, daß das 
Herausfallen von Versicherten verhindert wird. 

(6) Absatz 5 gilt nicht für Türen von Luftfahrzeugen 
nach § 15 Abs. 3. 

(7) Versicherte haben Luken und andere Öffnungen in 
begehbaren Fußbodenflächen von Insassenräumen gegen 
Hineinstürzen zu sichern. 

§ 62 
Sicherung von Luftfahrzeugen 

am Boden 

Versicherte müssen von ihnen abgestellte oder geparkte 
Luftfahrzeuge gegen unbeabsichtigtes Wegrollen sichern 
und, wenn die Luftfahrzeuge eine kritische Schwer­
punktlage haben, gegen Kippen sichern. 

§ 63 
Ableitung elektrischer Spannungen 

von LuftfahrzeQgen am Boden 

(1) Versicherte haben beim Betanken von Luftfahrzeu­
gen die vorgesehenen Einrichtungen zur sicheren Ablei­
tung von elektrostatischen Aufladungen zu benutzen. 

(2) Versicherte haben zur Vermeidung von zu hohen 
Berührungsspannungen die vorgesehenen Einrichtungen 
zu benutzen, wenn Personen gefährdet werden können. 

§ 64 
Schleppen von Luftfahrzeugen 

am Boden 
(1) Versicherte müssen beim An- und Abkuppeln sowie 

beim Betrieb der Schleppstange am Luftfahrzeug sicher-
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stellen, daß keine unbeabsichtigten Lenkbewegungen 
durch das Luftfahrzeug-Fahrwerk ausgelöst werden. 

(2) Versicherte, die mit dem Ziehen oder Drücken von 
Luftfahrzeugen mit Schleppern beauftragt sind, müssen 
sich mit den am Bewegungsvorgang beteiligten Personen 
über die Verständigungsmöglichkeiten abstimmen. 

(3) Versicherte dürfen sich beim Zurückschieben wäh­
rend der Bewegung des Schleppzuges nicht im Gefahrbe­
reich von Schlepper, Fahrwerk oder Triebwerken aufhal­
ten. 

§ 65 
Sendeanlagen 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Sendeanla­
gen nur betrieben werden, wenn sichergestellt ist, daß die 
von ihnen ausgehende Energie Versicherte weder mittel­
bar noch unmittelbar gefährdet. 

§ 66 
Betreten hochgelegener Flächen 

von Luftfahrzeugen 

Versicherte dürfen Luftfahrzeuge nur auf den hierfür 
bestimmten Flächen betreten. Erforderlichenfalls sind 
Maßnahmen gegen Ausgleiten und Abstürzen zu treffen. 

§ 67 
Kontrollarbeiten an Triebwerken 

(1) Versicherte haben bei Kontrollarbeiten sicherzu­
stellen. daß beim Durchdrehen einer Luftschraube von 
Hand das Triebwerk nicht anspringen kann. 

(2) Versicherte dürfen Triebwerkseinlässe nur für Ar­
beiten am Triebwerk betreten. 

(3) Versicherte dürfen Arbeiten im Triebwerkseinlaß 
nur durchführen, wenn sichergestellt ist, daß der Ver­
dichter weder durch Anlassen noch unbeabsichtigt rotie-
ren kann. · 

(4) Versicherte dürfen Sichtkontrollen nur durchfüh­
ren, wenn ein Anlassen des Triebwerkes verhindert ist 
und ausreichender Abstand zum Verdichter eingehalten 
wird. 

§ 68 
Anlassen von Triebwerken 

(1) Vor dem Anlassen der Triebwerke haben Versicherte 
sicherzustellen, daß 

- der Gefahrbereich um das Luftfahrzeug frei von Versi­
cherten und Gegenständen ist, 

- einsatzbereite Feuerlöscher in der Nähe des Luftfahr­
zeuges bereitgestellt sind, außer bei Luftfahrzeugen 
mit bordeigenen Triebwerks-Löschanlagen und bei 
Außenlandungen, 

- das Luftfahrzeug gegen unbeabsichtigtes Wegrollen 
oder Abheben gesichert ist, 

- Türen, Tore, Luken und Klappen des Luftfahrzeuges 
- soweit erforderlich - geschlossen und verriegelt sind, 

- erforderliche Arbeiten an oder in der Nähe des laufen-
den Triebwerkes gefahrlos durchgeführt werden kön­
nen, 

- durch geeignete Maßnahmen das Ansaugen von Versi­
cherten und Gegenständen verhindert wird, 

- eine Gefährdung von Versicherten durch Lärm oder 
Abgase vermieden wird 

und 

- die Zusammenstoß-Warnlicht-Anlage eingeschaltet ist. 

(2) Versicherte dürfen Triebwerke an der Luftschraube 
von Hand nicht anwerfen. 

§ 69 
Triebwerksstandläufe 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Trieb­
werksstandläufe nur an den dafür bestimmten Stellen 
erfolgen. 

(2) Versicherte haben vor dem Standlauf sicherzustel­
len, daß das Luftfahrzeug gegen Wegrollen oder Abheben 
gesichert ist und Versicherte nicht durch Abgase, Abgas­
strahl, Einsaugwirkung des Triebwerkes, weggeschleu­
derte Teile oder Lärm gefährdet werden. 

§ 70 
Hängegleiter, Gleitflugzeuge 

und Ultraleichtflugzeuge 

(1) Versicherte dürfen Hängegleiter, Gleitflugzeuge 
oder Ultraleichtflugzeuge nur führen, wenn sie in der 
Führung des jeweiligen Gerätes ausgebildet und vom 
Unternehmer mit der Führung beauftragt sind. 

(2) Versicherte, die Hängegleiter, Gleitflugzeuge oder 
t;ltraleichtflugzeuge führen, müssen mindestens 18 Jahre 
alt sein. 

(3) Während des Fluges müssen Versicherte ein Ret­
tungssystem mitführen und einen geeigneten Schutzhelm 
tragen. 

§ 71 
Luftschiffe 

Versicherte dürfen in Luftschiffen nicht mitfahren. 
wenn brennbare Gase als statische Auftriebsmittel ver..: 
wendet werden. 

§ 72 
Abfertigung 

(1) An Abfertigungs- und Abstellplätzen dürfen nach 
Eintreffen eines Luftfahrzeuges Versicherte die Gefahr­
bereiche erst betreten oder befahren, wenn die Düsen­
triebwerke abgestellt oder die Luftschrauben oder Roto­
ren zum Stillstand gekommen sind. 

(2) Absatz 1 gilt nicht 
- für Drehflügler, deren Rotorblätter außerhalb des 

Gefahrbereiches liegen, 
- für das Vorlegen von Bremsklötzen, 
- für das Anbringen der Verbindungsleitungen zur Ver-

sorgung mit Fremdenergie und zur Herstellung der 
Boden-Bord-Verständigung 
oder 

- für sonstige technisch notwendige Maßnahmen, die nur 
bei laufendem Triebwerk durchgeführt werden kön­
nen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 dürfen Fluggasttreppen 
durch Versicherte auf der Luftfahrzeugseite angelegt 
werden, auf der Düsentriebwerke abgestellt oder Luft­
schrauben zum Stillstand gekommen sind. 

§ 73 
Tragen auffälliger Arbeitskleidung 

Auf dem Vorfeld beschäftigte Versicherte und Versi­
cherte, die die Vorflugkontrolle durchführen, müssen 
auffällige Arbeitskleidung nach§ 5 tragen. 

§ 74 
Fahr- und Steuerpersonal 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß kraftbe­
triebene Bodengeräte und Einrichtungen der Luftfahrt 
nur von geeigneten und hierzu besonders beauftragten 
Versicherten bedient werden. 

(2) Versicherte, die Fahr- und Steuertätigkeiten durch­
führen, haben den Zustand der kraftbetiiebenen Boden­
geräte und Einrichtungen der Luftfahrt auf augenfällige 
Mängel hin zu beobachten und vor Beginn der Arbeits­
schicht die Wirksamkeit der Betätigungs- und Sicher­
heitseinrichtungen zu überprüfen. 

§ 75 
Führen von Bodengeräten 

(1) Versicherte dürfen kraftbetriebene Bodengeräte 
nur vom Fahrerplatz aus führen und Befehlseinrichtun­
gen nur von den dafür vorgesehenen Plätzen aus betäti­
gen. 
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(2) Versicherte, die Bodengeräte führen (Fahrer), müs­
sen ihre Fahrweise so einrichten, daß sie das Gerät sicher 
beherrschen. Insbesondere müssen sie die Fahrbahn-, 
Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhältnisse, die Fahr­
eigenschaften des Fahrzeuges sowie Einflüsse durch die 
Ladung berücksichtigen. 

(3) Vor dem Einschalten des Fahrantriebs von Flug­
gastbrücken müssen sich Versicherte davon überzeugen, 
daß sich niemand im Gefahrbereich der Fahrwerkräder 
befindet. 

(4) Hub- und Senkbewegungen von ortsveränderlichen 
Treppen dürfen von Versicherten nur eingeleitet werden, 
wenn sich außer ihnen niemand auf der Treppe oder 
Plattform befindet. 

(5) Versicherte dürfen Geländer nur aus der Schutzstel­
lung bringen, wenn dies betrieblich erforderlich ist und 
andere Maßnahmen gegen Abstürzen getroffen sind. 

§ 76 
Fahrbetrieb 

(1) Versicherte dürfen mit Bodengeräten nur solche 
Verkehrswege und Bereiche befahren, die ein sicheres 
Fahren ermöglichen. 

(2) Bevor Bodengeräte mit Lastaufnahmemitteln, auf 
denen sich Versicherte befinden, verfahren werden, muß 
der Fahrer mit den Versicherten Signale festgelegt haben. 

(3) Versicherte dürfen Bodengeräte, deren Lastaufnah­
memittel mit Personen besetzt sind, nur mit einer Ge­
schwindigkeit von höchstens 6 km/h verfahren. 

§ 77 
Fahrtrichtungsänderung, 

Schallzeichen 

(1) Fahrer von Bodengeräten haben Fahrtrichtungsän­
derungen rechtzeitig und deutlich anzuzeigen. 

(2) Fahrer von Bodengeräten müssen bei Gefahr Schall­
zeichen geben. 

§ 78 
Anhalten, Aus- und Einsteigen, 

l\'Iitfahren 

(1) Fahrer von Bodengeräten dürfen den Fahrerplatz 
erst verlassen, wenn das Bodengerät gegen unbeabsich­
tigte Bewegungen gesichert ist. 

(2) Mitfahrer dürfen Bodengeräte nur bei Stillstand 
besteigen oder verlassen. 

(3) Auf Bodengeräten dürfen Versicherte nur auf dafür 
vorgesehenen Fahrer-, Beifahrer- und Mitfahrerplätzen 
mitfahren. 

§ 79 
Rückwärtsfahren 

Fahrer dürfen mit Bodengeräten nur rückwärts fahren, 
wenn sichergestellt ist, daß keine Versicherten gefährdet 
werden. Erforderlichenfalls müssen sie sich einweisen 
lassen. 

§ 80 
Bodengerätezüge 

Versicherte dürfen Bodengerätezüge nur mit höchstens 
30 km/h betreiben und diese nur so zusammenstellen, daß 
die Spurhaltung sichergestellt und ein sicheres Abbrem­
sen bei allen Fahrbewegungen möglich ist. 

§ 81 
Kuppeln 

Versicherte dürfen zum Kuppeln von Bodengeräten nur 
hierfür geeignete Verbindungseinrichtungen verwenden. 

§ 82 
Verwendung 

lichttechnischer Einrichtungen 

Wenn es die Lichtverhältnisse erfordern. müssen Fah­
rer von Bodengeräten die hierfür bestimmten lichttechni­
schen Einrichtungen benutzen. 

§ 83 
Sicherung von Bodengeräten 

(1) Fahrer müssen von ihnen abgestellte Bodengeräte 
gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern. 

(2) Versicherte müssen vor Beginn von Instandhal­
tungsarbeiten unter angehobenen Teilen diese gegen 
unbeabsichtigte Bewegungen sichern .. 

§ 84 
Unbefugtes Benutzen 

von Bodengeräten 

Fahrer von Bodengeräten mit Fahrantrieb haben si­
cherzustellen, daß diese nicht unbefugt benutzt werden 
können. 

§ 85 
Besteigen und Begehen 

von Bodengeräten 

(1) Versicherte dürfen Bodengeräte nur über die hierfür 
vorgesehenen Einrichtungen besteigen oder verlassen. 

(2) Versicherte dürfen Bodengeräte nur auf den dafür 
bestimmten Flächen begehen. Schutzeinrichtungen gegen 
Absturzgefahr müssen bestimmungsgemäß benutzt wer­
den. 

§ 86 
Begehen der Tragorgane 

von Förderbändern auf Bodengeräten 

Versicherte dürfen laufende Tragorgane von Förder­
bändern auf Bodengeräten nicht betreten. 

§ 87 
Abfertigungsplätze 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Abferti­
gungsplätze ausreichend beleuchtet und Verkehrswege 
und -flächen - soweit wie möglich - von Schnee und Eis 
geräumt sind. 

V. 
Prüfungen 

§ 88 
Prüfung durch Sachkundige 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Bodengeräte 
und Einrichtungen der Luftfahrt vor der ersten Inbe­
triebnahme und bei Bedarf, jedoch mindestens jährlich 
einmal, durch einen Sachkundigen auf ihren betriebs­
sicheren Zustand geprüft werden. 

§ 89 
Prüfung durch Sachverständige 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Bodenge­
räte mit Hubeinrichtung und Einrichtungen der Luft­
fahrt mit Hubeinrichtungen 

- mit mehr als 2 m Hubhöhe 
oder 

- die dafür bestimmt sind, daß Personen auf dem Last-­
aufnahmemittel mitfahren oder sich unter dem Last-­
aufnahmemittel oder der Last aufhalten, 

vor der ersten Inbetriebnahme durch einen Sachverstän-­
digen geprüft sind. 

(2) Nach wesentlichen Instandsetzungen an tragenden 
Teilen hat der Unternehmer vor der Wiederinbetrieb-­
nahme eine Prüfung durch einen Sachverständigen 
durchführen zu lassen. 
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§ 90 
Prüfnachweise 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß über die 
Prüfungen von Bodengeräten und Einrichtungen der 
Luftfahrt Nachweise geführt werden. 

(2) Die Nachweise haben die Befunde über die Prüfun­
gen nach§§ 88 und 89 zu enthalten. 

(3) Die Prüfnachweise müssen enthalten: 

1. Datum und Umfang der Prüfung mit Angabe der noch 
ausstehenden Teilprüfungen, 

2. Ergebnis der Prüfung mit Angabe der festgestellten 
Mängel, 

3. Beurteilung, ob der Inbetriebnahme oder dem Weiter­
betrieb Bedenken entgegenstehen, 

4. Angaben über notwendige Nachprüfungen und 

5. Name und Unterschrift des Prüfers. 

(4) Die Kenntnisnahme festgestellter Mängel und deren 
Abstellung sind vom Unternehmer im Prüfnachweis zu 
bestätigen. 

(5) Bei Bodengeräten, die Sachverständigen-Prüfungen 
nach § 89 unterliegen, hat der Unternehmer die Prüfnach­
weise für die Lebensdauer der Bodengeräte aufzubewah­
ren. 

(6) Nachweise über die Sachkundigen-Prüfung nach 
§ 88 hat der Unternehmer mindestens bis zur nächsten 
Prüfung aufzubewahren. 

(7) Der Nachweis der Sachkundigen-Prüfung nach§ 88 
gilt bei nicht kraftbetriebenen Bodengeräten als er­
bracht, wenn bei Mängelfreiheit eine Kennzeichnung am 
Gerät erfolgt. 

VI. 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 91 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 )f r. 1 Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätz­
lich oder fahrlässig den Bestimmungen 

- des § 3 in Verbindung mit 
§ 4a Abs. 2 Satz 2, 
§§ 5 Satz 1, 8 Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder Abs. 3, 
§§ 11, 12 Abs. 1 Satz 1, 
§ 15 Abs. 1, 2 oder 6, 
§ 16 Abs. 2, 
§ 17 Abs. 1 oder 3, 
§§ 18, 19 Abs. 1 oder 3, 
§§ 21, 22, 23 Abs. 3 oder 4, 
§ 24 Abs. 2, 
§ 25 Abs. 2 oder 3, 
§ 26 Abs. 1 oder 2 Satz 1, 
§ 27 Abs. 2 oder 5, 
§§ 29, 30 Abs. 2 oder 3, 
§ 32 Abs. 1 oder 2, 
§§ 33, 34 Abs. 1, 3 oder 6, 
§ 35 Abs.· 1 Satz 2, Abs. 3 oder 4 Satz 2, 
§ 36 Abs. 1, 
§ 38 Abs. 2, 
§§ 39, 40 Abs. 2 bis 4, 6, 7 oder 8, 
§ 41 Abs. 1 bis 3, Abs. 4, 
§ 42 Abs. 5, 
§ 43 Abs. 2, 3 oder 4, 
§ 44 Abs. 2, 3, Abs. 4 Satz 2, Abs. 5, 6 oder 7, 
§ 45 Abs. 2 oder 4, 
§ 46 Abs. 1 oder 2, 
§§ 47, 48 Abs. 1 Satz 1 oder 2, Abs. 2, 4, 5, 7, 8 oder 9, 

§§ 49, 50 Abs. 2, 5 oder 6, 
§§ 51, 53 Abs. 1 oder 4, 
§ 54 Abs. 2, 3, 5 oder 6, 

- der § 56 Abs. 2 oder 3, 
§§ 58, 61 Abs. 1, 3, 5 oder 7, 
§§ 62, 63, 
§ 64 Abs. 2, 
§§ 65, 67 Abs. 1 oder 3, 
§§ 68, 69 Abs. 2, 
§§ 70, 71, 73 oder 74, 
§ 75 Abs. 3, 4 oder 5, 
§ 76 Abs. 2 oder 3, 
§ 78 Abs. 1 oder 3, 
§§ 79, 80, 83, 85 Abs. 2 Satz 2, 
§§ 86, 88, 89 
oder 
§ 90 Abs. 1, 4 oder 6 

zuwiderhandelt. 

VII. 
Übergangs- und 

Ausführungsbestimmungen 

§ 92 
Übergangs- und 

Ausführungsbestimmungen 

(1) Für Luftfahrzeuge, für die bis zum 30. Juni 1990 die 
Verkehrszulassung entsprechend § 2 Luftverkehrsgesetz 
erteilt worden ist, gelten nicht § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 3, § 10, 
§ 13 Abs. 3, § 17 Abs. 1 und 2. Dies gilt auch im Falle des 
Besitzwechsels. § 8 Abs. 2 gilt nicht für den Sanitätersitz 
im Rettungshubschrauber BO 105. 

(2) Erhalten gebrauchte Luftfahrzeuge eine Verkehrs­
zulassung gemäß § 2 Luftverkehrsgesetz, so müssen sie 
den Bestimmungen über Bau und Ausrüstung des glei­
chen Luftfahrzeugmusters im Geltungsbereich dieser 
Unfallverhütungsvorschrift entsprechen. 

(3) Der 17nfallversicherungsträger kann verlangen, daß 
die bauliche Gestaltung der Arbeitsplätze in Luftfahr­
zeugen entsprechend dieser Unfallverhütungsvorschrift 
geändert ·wird, wenn wesentliche Änderungen oder Um­
bauten an diesen Arbeitsplätzen vorgenommen werden. 

(4) Für Bodengeräte, die vor dem 1. April 1987 in Betrieb 
waren, gelten nicht § 23 Abs. 1, § 29 Abs. 1 Satz 2 und § 42 
Abs. 6. 

(5) Eine Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme nach 
§ 88 oder§ 89 Abs. 1 ist für Bodengeräte und Fluggast­
brücken, auf die§ 4a Abs. 2 anzuwenden ist, nur durch­
zuführen, wenn diese nicht verwendungsfertig beim 
Unternehmer angeliefert werden. Die Prüfung be­
schränkt sich in diesem Fall auf den ordnungsgemäßen 
Zusammenbau und die Betriebsbereitschaft. 

VIII. 
Inkrafttreten 

§ 93 
Inkrafttreten 

(1) Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. Januar 
1993 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser U:nfallverhütungsvor­
schrift sind für Bodengeräte und Einrichtungen der 
Luftfahrt folgende Unfallverhütungsvorschriften nicht 
mehr anzuwenden: 

,,Stetigförderer" (GUV 4.11) 
,,Fahrzeuge" (GUV 5.1) 
,,Flurförderzeuge" (GUV 5.3) 
,,Hebebühnen" (GUV 4.5) 
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Der 2. Nachtrag zu dieser Unfallverhütungsvorschrift 
tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 

Der 3. Nachtrag zu dieser Unfallverhütungsvorschrift 
tritt am ersten Tage des Monats April oder des Monats 
Oktober in Kraft, der als erster der Bekanntmachung 
folgt. 

Münster, den 30. lVIai 2001 

Der Geschäftsführer 

Micha 

Genehmigung 

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift 
,,Luftfahrt" (GUV 5.8) 
wird genehmigt. 
Az.: 213-8006.15.4.4 

Düsseldorf, den 16. Juli 2001 

Ministerium 
für Arbeit und Soziales, 

Qualifikation und Technologie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Postler 
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